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Fur alle Steuerpflichtigen

1 Bundesrat verabschiedet Erbschaftsteuerreform

Der Bundesrat hat am 5.12.2008 in einer Sondersitzung dem Gesetz zur Reform des Erbschafts-
teuerer- und Bewertungsrechts (ErbStRG) zugestimmt, nachdem das Reformpaket bereits am
27.11.2008 den Bundestag passiert hatte. Damit wird es am 1.1.2009 in Kraft treten und ist ab
dann zwingend anwendbar.

Gegeniiber dem ehemaligen Gesetzentwurf sind folgende Anderungen zu verzeichnen, die Be-
glinstigungen der ,Kernfamilie™ und das Steuerprivileg flir Unternehmen betreffen:

— Witwen, Witwer und Kinder des Erblassers sollen auf ein vererbtes Haus oder eine Wohnung
keine Erbschaftsteuer zahlen missen, solange sie dieses nach dem Erbfall mindestens zehn
Jahre lang selbst nutzen. D.h., dass es in diesen zehn Jahren weder zu einer Vermietung, zu
einer Verpachtung, einem Verkauf noch zu einer Nutzung des ererbten Wohneigentums als
Zweitwohnsitz kommen darf. Fir Kinder gilt darliber hinaus die Auflage, dass die Wohnflache
nicht gréBer als 200 gm sein darf. Ubersteigt die Wohnfldche diese Grenze, so ist der Erwerb
anteilig der Erbschaftsteuer zu unterwerfen.

— Fir weiteres Vermdgen bestehen daneben kiinftig Freibetrage von 500 000 € fir den Ehegat-
ten und 400 000 € fur Kinder.

— Bei der unentgeltlichen Ubertragung von Unternehmensvermégen sollen zukiinftig zwei Be-
giinstigungsformen zur Auswahl stehen: (1.) Ubernehmer, die den Betrieb im Kern sieben
Jahre fortfiihren, werden von der Besteuerung von 85 % des Betriebsvermdgens verschont
(brauchen also nur 15 % zu versteuern), vorausgesetzt, die Lohnsumme betrégt nach den
sieben Jahren in der Summe nicht weniger als 650 % der Lohnsumme zum Erbzeitpunkt und
der Anteil des Verwaltungsvermdgens am betrieblichen Gesamtvermégen betragt hdchstens
50 %. (2.) Wird der Betrieb (iber zehn Jahre fortgefiihrt, fallt gar keine Erbschaftsteuer an.
Voraussetzung ist, dass die Lohnsumme nach zehn Jahren in der Summe nicht weniger als
1000 % der Lohnsumme zum Erwerbszeitpunkt betrdgt und daneben darf der Anteil des
Verwaltungsvermégens am betrieblichen Gesamtvermégen héchstens 10 % betragen.

— Urspriinglich sollte bei einem VerstoB gegen die Lohnsummenklausel sofort jede Verschonung
wegfallen und zwar im Extremfall auch, wenn kurz vor Ende der Bindungsfrist gegen die
Lohnsummenklausel verstoBen wird. Diese sog. Fallbeilldsung soll nun nicht mehr gelten.
Vielmehr soll die Verschonung ggdf. anteilig entfallen.

Hinweis:

Nachdem die zentralen Streitpunkte der Erbschaftsteuerreform ausgeraumt worden waren und Bundestag
und —rat dem Gesetz zugestimmt haben, ist der Weg frei, so dass die Reform nach langen politischen Aus-
einandersetzungen doch noch zum 1.1.2009 in Kraft treten kann und ab dann zwingend anwendbar ist. Fur
den Zeitraum zwischen dem 1.1.2007 und 31.12.2008 ist auf Antrag ein Wahlrecht zwischen den alten
und neuen Regelungen des Erbschaftsteuer- und des Bewertungsrechts vorgesehen — allerdings nur im
Erb- und nicht im Schenkungsfall. Das Wahlrecht erstreckt sich aber nicht auf die héheren Freibetrdage,
sondern vorrangig auf die Bewertungsansatze.
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Zuteilung der personlichen Identifikationsnummer

Derzeit teilt das Bundeszentralamt fiir Steuern allen in Deutschland gemeldeten Personen eine
Identifikationsnummer zu und informiert diese hierliber schriftlich. Diese Identifikationsnummer
dient der Identifizierung im Besteuerungsverfahren und soll nach einer Ubergangszeit die bishe-
rige Steuernummer ersetzen. Im Unterschied zur bisherigen Steuernummer, welche von dem
jeweils ortlich zustandigen Finanzamt vergeben wurde, wird die Identifikationsnummer der Per-
son mit der Geburt zugeteilt und bleibt das ganze Leben lang giltig.

Hinweis:

In einer Ubergangszeit sollte bei Kontakt mit der Finanzbehdrde sowohl die Identifikationsnummer als auch
die bisherige Steuernummer angegeben werden.

Gednderte Rechtsprechung zur Vererblichkeit von Verlustvortriagen

Nach der langjahrigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs gingen in Erbfallen beim Verstor-
benen noch vorhandene einkommensteuerliche Verlustvortrédge auf die Erben liber und konnten
dann von diesen genutzt werden. Mit Beschluss vom 17.12.2007 (Aktenzeichen GrS 2/04) ist der
Bundesfinanzhof von dieser Rechtsprechung abgeriickt. Nunmehr gehen mit dem Tod eventuell
noch vorhandene einkommensteuerliche Verlustvortréage grundsatzlich unter.

Die Finanzverwaltung hat sich mit Schreiben vom 24.7.2008 (Aktenzeichen IV C 4 -
S 2225/07/0006) zur erstmaligen Anwendung dieser geanderten Rechtsprechung geduBert. Da-
nach ist die geanderte Rechtsprechung erst auf Erbfdlle anzuwenden, die nach Veréffentlichung
dieser Entscheidung im Bundessteuerblatt eintreten. Die Veréffentlichung erfolgte am
18.8.2008, so dass die neue Rechtsprechung erst auf nach diesem Datum eintretende
Erbfélle anzuwenden ist.

Hinweis:

Grundsatzlich sollte in geeigneten Fallen das Entstehen von Verlustvortragen vermieden werden bzw. soll-
ten bestehende Verlustvortrage alsbald genutzt werden. Im Einzelfall konnen verschiedene Gestaltungen
eingesetzt werden, welche allerdings sorgfaltig hinsichtlich aller steuerlichen und nichtsteuerlichen Wirkun-
gen Uberprift werden missen.

Weitere Forderung von Familien und haushaltsnahen Dienstleistungen geplant

Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zur weiteren Férderung von Familien und von
haushaltsnahen Dienstleistungen vorgelegt. Die geplanten Regelungen sollen kurzfristig umge-
setzt werden und ab 2009 gelten. Im Wesentlichen sind folgende Anderungen geplant:

— Der Kinderfreibetrag soll fiir jedes Kind von derzeit 3 648 € um 192 € auf dann 3 840 € an-
gehoben werden.

— Das Kindergeld soll fiir das erste und zweite Kind um jeweils 10 € von derzeit 154 € auf
164 €, flir dritte Kinder um 16 € auf 170 € sowie fiir vierte und weitere Kinder um je 16 € auf
195 € monatlich angehoben werden.

— Die Férderung haushaltsnaher Dienstleistungen und haushaltsnaher sozialversicherungs-
pflichtiger Beschaftigungsverhaltnisse soll deutlich ausgeweitet werden auf einheitlich 20 %
der Aufwendungen von bis zu 20 000 €, hochstens 4 000 € pro Jahr.

— Daneben sollen jeweils zum Schuljahresbeginn im Rahmen des SGB II und SGB XII hilfebe-
durftige Schilerinnen und Schiiler eine zusatzliche Leistung fiir die Schule in Héhe von 100 €
erhalten.

O
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Erweiterte Féorderung des Bausparens

Bislang erfolgt die Férderung des Bausparens mit der Wohnungsbaupramie, deren Gewahrung
aber an vergleichsweise niedrige Einkommensgrenzen geknipft ist. Durch das Eigenheimren-
tengesetz sind nun weitere Fordermdglichkeiten geschaffen worden. Ab 2008 sind Beitrage an
Bausparkassen in die Riesterférderung einbezogen worden (,Wohn-Riester"). Damit kénnen
Bausparbeitrage nun alternativ zu der Wohnungsbaupramie mit einer Altersvorsorgezulage oder
einem Sonderausgabenabzug geférdert werden. Voraussetzung flir die maximale Wohn-Riester-
Forderung ist, dass in 2008 Beitrage im gesetzlich maximalen Umfang, was insbesondere vom
Brutto-Vorjahresverdienst abhdngt, eingezahlt werden.

Daneben haben sich auch die Regelungen lber die Verwendung des Bausparkapitals gedn-
dert. Bisher konnte das Bausparguthaben nach Ablauf von sieben Jahren auch flir Zwecke au-
Berhalb des Wohnungsbaus verwendet werden, ohne dass dies zur Folge hatte, dass Woh-
nungsbaupramien zuriickzuzahlen sind. Diese freie Verfiigung nach Ablauf der Siebenjahresfrist
gilt in der Regel nur noch fiir Bausparvertrége, die bis zum 31.12.2008 abgeschlossen wer-
den, wenn bis zu diesem Zeitpunkt ein Beitrag in Hohe der Regelsparrate entrichtet wurde.

Fir ab dem 1.1.2009 abgeschlossene Bausparvertrage ist die freie Verwendung des angespar-
ten Bausparkapitals nach Ablauf der Siebenjahresfrist nur mdéglich bei Bausparern, die bei Ver-
tragsabschluss das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Weiterhin kann — wie bisher —
ohne Altersgrenze pramienunschadlich verfiigt werden bei Tod oder bei Eintritt von vélliger Er-
werbsunfahigkeit des Sparers oder seines von ihm nicht dauernd getrennt lebenden Ehegatten
und bei ununterbrochener Arbeitslosigkeit des Sparers von mehr als einem Jahr. In allen vorge-
nannten Fallen ist die Pramienbeglinstigung beschrankt auf die letzten sieben Sparjahre bis zur
Verfligung bzw. bis zum Eintritt des Ereignisses.

Steuerminderung durch Spenden

Zum Jahresende kann Uberlegt werden, ob durch die Leistung von steuerlich beginstigten
Spenden im Jahr 2008 noch die Steuerlast gesenkt werden soll. Dies erfordert eine Uberweisung
bis zum 31.12.2008.

Zu beachten ist, dass bereits seit 2007 die Moglichkeiten des Spendenabzugs erweitert wurden.
Es erfolgt keine Unterscheidung mehr zwischen besonders férderungswiirdigen und (brigen ge-
meinnltzigen Zwecken. Spenden kdnnen bereits seit 2007 einheitlich bis zu 20 % des Ge-
samtbetrags der Einkiinfte oder alternativ bis zu 4 %o der Summe der gesamten Umsatze
und der im Kalenderjahr aufgewendeten Lohne und Gehdlter abgezogen werden. Ein erweiterter
Abzug ist auch bei Zuwendungen an Stiftungen mdglich: Nicht mehr nur Spenden anldsslich
der Neugriindung, sondern auch spatere Zustiftungen in den Vermdgensstock einer Stiftung
werden beglinstigt.

Hinweis:

Die Betragsgrenze fiir den vereinfachten Nachweis einer Zuwendung durch Bareinzahlungsbeleg oder
durch Buchungsbestatigung eines Kreditinstituts betragt 200 €.

Frist fiir die Altersvorsorgezulage 2006

Wurde im Jahr 2006 ein Vertrag Uber eine ,Riester-Rente" abgeschlossen und ist die Sparzulage
far 2006 noch nicht beantragt, so kann dies letztmals bis zum 31.12.2008 (iber den Anbieter
des Vorsorgeprodukts mit einem amtlichen Vordruck geschehen.
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Steuerermasigung fiir haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen

Ausgaben im Privathaushalt fiir haushaltsnahe Dienstleistungen, wie Gartner, Fensterputzer
oder Pflegeleistungen, kénnen in 2008 in H6he von 20 % der Aufwendungen, hdchstens bis zu
600 € (bzw. hochstens 1 200 € fiir Pflegeleistungen) geltend gemacht werden. Daneben kénnen
fur Handwerkerleistungen, also alle Renovierungs-, Erhaltungs- und ModernisierungsmaB-
nahmen ebenfalls 20 % der Ausgaben, hochstens aber nochmals 600 € geltend gemacht wer-
den. Beide steuerlichen Abzugsbetrége kdnnen nebeneinander in Anspruch genommen werden.

Hinweis:

Soweit die Hochstbetrdge noch nicht ausgeschopft sind, kann in Erwdgung gezogen werden, anstehende
Leistungen noch in 2008 vorzuziehen. Begiinstigt ist allerdings nur der Lohnanteil, nicht dagegen der Mate-
rialanteil. Auch muss {iber die Leistung eine Rechnung vorliegen und sie muss noch in 2008 durch Uberwei-
sung bezahlt sein.

Mit dem von der Bundesregierung angekiindigten Konjunkturprogramm soll mit Wirkung ab dem
1.1.2009 die Absetzbarkeit von Handwerkerleistungen bei Instandhaltungs- und ModernisierungsmaB-
nahmen auf 20 % von 6 000 € (= 1 200 €) erweitert werden. Ebenso soll die Abzugsmdglichkeit haushalts-
naher Dienstleistungen ab 2009 (® siehe auch im Abschnitt ,Weitere Férderung von Familien und haus-
haltsnahen Dienstleistungen™) auf max. 20 % von 20 000 € (= 4 000 €) erhoht werden. Soweit die Gren-
zen fiir 2008 bereits Uberschritten sind, kann es sich somit im Hinblick auf die Ausweitungen ab 2009 an-
bieten, einzelne MaBnahmen in das kommende Jahr zu verschieben.

Einkiinfte des Kindes bei dem Grenzbetrag fiir Kindergeld bzw. Kinderfreibetriage

Kindergeld oder ein Kinderfreibetrag wird bei Kindern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben,
nur unter bestimmten Voraussetzungen gewahrt. Insbesondere diirfen die Einkiinfte des Kindes
nicht mehr als 7 680 € im Jahr betragen. Zum Jahresende sollte ein eventuelles Uberschreiten
dieser Grenze gepriift werden, um ggf. noch reagieren zu kénnen und damit den Kindergeldan-
spruch zu sichern.

Wichtig ist, dass es sich insoweit um eine Freigrenze handelt, d.h., wird diese auch nur gering-
fligig Uberschritten, entfallen die steuerlichen Verglinstigungen insgesamt. Zu beriicksichtigen
sind alle Einkiinfte im steuerlichen Sinne. Dabei ist zu beachten, dass Lohneinkiinfte um den Ar-
beitnehmer-Pauschbetrag in Hohe von 920 € verringert werden (wenn keine héheren Wer-
bungskosten angefallen sind). Der Arbeitslohn des Kindes ist zusatzlich um abgefiihrte Sozial-
versicherungsbeitrage zu mindern. Zu beriicksichtigen sind auch Einkiinfte aus einem
400 €-Job und bestimmte steuerfreie Bezlige. Bezlige sind auch Ausbildungshilfen, z.B. Zuschis-
se nach dem Bundesausbildungsférderungsgesetz (nicht dagegen Darlehen). Im Einzelfall sollte
wegen der unter Umstinden deutlichen materiellen Auswirkungen eines Uberschreitens der
Grenze fiir Einkiinfte und Bezlige des Kindes rechtzeitig steuerlicher Rat eingeholt werden.
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Fur Arbeitgeber und Arbeitnehmer
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Neuer Streit um das ,hausliche Arbeitszimmer"

Seit 2007 dirfen Aufwendungen fiir ein hausliches Arbeitszimmer nur noch in Ausnahmeféllen
steuermindernd geltend gemacht werden. Voraussetzung fiir den steuerlichen Abzug ist, dass
das hédusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betati-
gung bildet. Beispielsweise bei Lehrern oder oftmals auch bei Handelsvertretern scheidet der
Kostenabzug seit 2007 aus, weil das hausliche Arbeitszimmer nicht den Mittelpunkt der gesam-
ten betrieblichen und beruflichen Betatigung bildet.

Offen ist, ob diese Einschrankung mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Hierzu ist beim Finanzge-
richt des Landes Sachsen-Anhalt unter dem Aktenzeichen 4 K 980/08 ein Musterverfahren an-
héngig, das vom Bund der Steuerzahler betrieben wird. Im Klagefall begehrt der Klager, der als
Handelsvertreter tdtig ist und dessen Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen
Betatigung nicht im hauslichen Arbeitszimmer liegt, zumindest einen Abzug nach der Abzugshé-
he des Jahres 2006, also in Héhe von maximal 1 250 €.

Hinweis:

Vergleichbare Verfahren sollten bis zu einer abschlieBenden Entscheidung offen gehalten werden.

Berufliche Veranlassung von Reprasentationsaufwendungen bei Arbeithehmern

Nach allgemein herrschender Auffassung sind Reprasentationsaufwendungen von Arbeitneh-
mern (z.B. Geschenke) in der Regel nicht als Werbungskosten absetzbar. Insoweit unter-
scheidet sich die Besteuerungssituation der Arbeitnehmer von der der Unternehmer, die Ge-
schenke an Nicht-Arbeitnehmer bis zu einem Betrag von 35 € pro Person und Jahr als Be-
triebsausgaben steuerlich geltend machen kdnnen.

Diesen Grundsatz hat das Finanzgericht Bremen mit Urteil vom 17.1.2008 (Aktenzeichen 4 K
168/07) bestatigt und konkret entschieden, dass Reprasentationsaufwendungen eines Schullei-
ters in Gestalt von Geschenken anldsslich von Jubilden, Verabschiedungen etc. keine Werbungs-
kosten bei seinen Einkiinften aus nichtselbstandiger Arbeit sind.

Im Streitfall hatte der Leiter einer Schule mit ca. 700 Schiilern sowie 65 Lehrern anlasslich von
Jubilden und anderen Feierlichkeiten Geschenke an Kollegen, Elternvertreter und auslandische
Besucher (im Wert von jeweils unter 35 €) aus eigenen Mitteln bestritten und die entsprechen-
den Aufwendungen als Werbungskosten geltend gemacht.

Fiir den vorliegenden Fall bejahte das Finanzgericht zwar einen Zusammenhang zwischen den
Geschenken und der Tatigkeit als Schulleiter. Da aber Geschenke als ,Ausdruck gesellschaftli-
cher Gepflogenheiten" ohne Gegenleistung erfolgten, seien sie durch die private Lebensflihrung
des Schenkenden mitbestimmt und daher als gemischte Aufwendungen steuerlich nicht abzugs-
fahig.
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Aufwendungen eines Arbeitnehmers fiir eine Bewirtung des Arbeitgebers kénnen
Werbungskosten sein

Bewirtungskosten, die ein Arbeitnehmer tragt, konnen im Einzelfall als Werbungskosten ab-
setzbar sein. Dies gilt allerdings dann nicht, wenn die Bewirtungskosten anlasslich privater An-
lasse anfallen. Im Urteil vom 19.6.2008 (Aktenzeichen VI R 48/07) hat der Bundesfinanzhof das
Vorliegen von Werbungskosten gegen die Auffassung der Finanzverwaltung bejaht. Im Streitfall
hatte ein Berufssoldat im Rang eines Brigadegenerals anldsslich seiner Verabschiedung Bewir-
tungsaufwendungen getragen und diese als Werbungskosten geltend gemacht.

In seiner Begriindung betonte der Bundesfinanzhof, dass es bei der Abgrenzung zwischen ,Kos-
ten der Lebensfiihrung" (steuerlich nicht abzugsfahig) und ,,Aufwendungen aus beruflichem An-
lass" (steuerlich abzugsfahig) auf die Wiirdigung aller Umstdande des Einzelfalls ankommt.
Wichtiges Indiz ist der Anlass der betreffenden Veranstaltung. Aufwendungen fiir die Be-
wirtung von Gasten aus Anlass eines in der privaten Sphare des Einladenden liegenden personli-
chen Ereignisses beurteilt der Bundesfinanzhof grundsatzlich als privat veranlasste nicht abzugs-
fahige Kosten der Lebensfiihrung, so beispielsweise bei einer Geburtstagsfeier.

Allerdings ist fiir die Abgrenzung der beruflichen von der privaten Veranlassung von Bewirtungs-
kosten nicht allein auf den Anlass der Veranstaltung abzustellen ist. Fiir die berufliche oder pri-
vate Veranlassung einer Veranstaltung ist auch von Bedeutung,

— wer als Gastgeber auftritt,
— wer die Gasteliste bestimmt,

— ob es sich bei den Gasten um Kollegen, Geschaftsfreunde oder Mitarbeiter (des Arbeitneh-
mers oder des Arbeitgebers), um Angehdrige des 6ffentlichen Lebens, der Presse, um Ver-
bandsvertreter oder um private Bekannte oder Angehdrige des Arbeitnehmers handelt,

— in wessen Raumlichkeiten bzw. an welchem Ort die Veranstaltung stattfindet und
— ob das Fest den Charakter einer privaten Feier aufweist oder ob dies nicht der Fall ist.

Im vorliegenden Fall wertete der Bundesfinanzhof die Verabschiedung anhand der vorstehenden
Kriterien als eine Feier mit ganz lUberwiegend beruflichem Charakter, da die Veranstaltung im
Offiziersheim stattfand, der Arbeitgeber als Gastgeber auftrat, den Ablauf der Veranstaltung im
Einzelnen vorgab und auch die Gasteliste (Soldaten, Beamte und Arbeitnehmer des Dienstherrn
des Arbeitnehmers) festlegte.

Hinweis:

Dieses Urteil verdeutlicht, dass die Rechtsprechung solche Fallgestaltungen durchaus zu Gunsten des Steu-
erpflichtigen entscheiden kann. Allerdings sollte in jedem Fall Vorsorge getroffen werden, indem die fiir ei-
nen beruflichen Anlass maBgeblichen Kriterien sorgfaltig dokumentiert werden. Es zeigt sich, dass die ein-
zelnen Merkmale durchaus gestaltbar sind.

Ein Telefoninterviewer ist als Arbeitnehmer titig

Die Beantwortung der Frage, ob ein Mitarbeiter als sog. ,freier Mitarbeiter" oder als Ange-
stellter anzusehen ist, hat erhebliche steuerliche Konsequenzen und fiihrt insbesondere bei
LohnsteuerauBenpriifungen regelmaBig zu Auseinandersetzungen mit dem Finanzamt. Mit Urteil
vom 29.5.2008 (Aktenzeichen VI R 11/07) hat der Bundesfinanzhof zur Frage der Arbeitnehmer-
eigenschaft von Interviewern (hier: Telefoninterviewer) Stellung genommen:

Im Streitfall betrieb eine AG ein Unternehmen mit dem Unternehmensgegenstand ,Befragungen
far Markt- und Meinungsforschung®. In diesem Rahmen fiihrte sie Kundenzufriedenheitsbefra-
gungen, Marktpotenzialerhebungen und Meinungsbefragungen per Telefon oder Internet durch.
Dazu verfligte sie (iber mehrere Telefonstudios mit einer Vielzahl von Telefonarbeitsplatzen und
jeweils einem Arbeitsplatz fiir einen Supervisor (Kontrolleur).

9
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Die AG beschdftigte je nach Auftragsvolumen ca. 900 bis 1 000 Interviewer, die sie als freie
Mitarbeiter behandelte und fiir die sie dementsprechend weder Lohnsteuer noch Sozial-
versicherungsbeitrage ecinbehielt und abflihrte. Das Finanzamt kam im Rahmen einer
LohnsteuerauBenpriifung zu dem Ergebnis, dass die Interviewer als Arbeitnehmer titig waren
und erlie einen entsprechenden Lohnsteuer-Haftungsbescheid.

Der Bundesfinanzhof bestatigte diese Auffassung dem Grunde nach. Fiir die Annahme der Ar-
beitnehmereigenschaft hatte das Finanzgericht Koln als Vorinstanz im Streitfall darauf abgestellt,
ob die von der Klagerin beschaftigten Interviewer Unternehmerrisiko getragen und Unter-
nehmerinitiative entwickelt haben und ob sie in erheblichem Umfang weisungsgebunden
hinsichtlich Ort, Zeit und Inhalt ihrer Tatigkeit gewesen sind. Auch mit der Eingliederung der In-
terviewer in die betriebliche Organisation der Klagerin hat sich das Finanzgericht Kéln befasst.
Dabei hat es festgestellt, dass die Beschaftigten der Klagerin keine einem Selbstandigen ver-
gleichbare Initiative entfalten konnten und insbesondere hinsichtlich Ort und Inhalt ihrer Tatig-
keit weisungsgebunden und organisatorisch in den Betrieb der Klagerin eingebunden gewesen
sind. Der Bundesfinanzhof bestatigte die nach diesen MaBstdben vorgenommene rechtliche
Wiirdigung des Finanzgerichts ausdriicklich.

Hinweis:

Die Kriterien der Rechtsprechung lassen sich zweifelsfrei auch auf andere Tatigkeiten etwaiger ,freier Mit-
arbeiter" Uibertragen. In der Praxis ist daher bei der Beschaftigung von freien Mitarbeitern darauf zu ach-
ten, dass diese tatsachlich Unternehmerrisiko tragen und auch Unternehmerinitiative entwickeln
kénnen. Dariiber hinaus ist entscheidend, dass die freien Mitarbeiter weder hinsichtlich Ort und Inhalt ihrer

Tatigkeit weisungsgebunden noch organisatorisch in den Betrieb des Auftraggebers eingebunden
sind.

Geringfiigige Beschaftigung: Sozialversicherungsrechtliche Kriterien fiir deren
Beurteilung maf3geblich

Die Frage, ob ein Arbeitsentgelt aus einer geringfligigen Beschaftigung erzielt wird, beurteilt sich
ausschlieBlich nach sozialversicherungsrechtlichen MaBstdben. Hierbei ist die Geringfligigkeits-
grenze auch unter Einbeziehung tariflich geschuldeter, aber tatséchlich nicht ausgezahlter Léhne
zu bestimmen. Dies ist das Ergebnis des Urteils des Bundesfinanzhofs vom 29.5.2008 (Aktenzei-
chen VI R 57/05) zu einer friiheren Gesetzesfassung.

Die tatsachlich geleisteten Lohnzahlungen blieben im Urteilsfall zwar unter der damals fiir ge-
ringfligige Beschaftigungsverhdltnisse maBgeblichen Grenze von 630 DM, jedoch hatte der Ar-
beitgeber nicht beachtet, dass diese Arbeitsverhdltnisse unter einen Manteltarifvertrag fielen,
der flr jeden Arbeitnehmer — auch fir Teilzeitbeschaftigte — eine Urlaubsvergiitung vorsah.
Das Urlaubsgeld wurde den Aushilfen jedoch weder gezahlt noch von diesen eingefordert. Unter
Beriicksichtigung des laut Tarifvertrag zustehenden Urlaubsgeldes wurde die Entgeltgrenze fiir
geringfligige Beschéftigte aber Uiberschritten. Im Rahmen einer LohnsteuerauBenprifung vertrat
der Priifer die Auffassung, die Arbeitsverhdltnisse seien auf Grund des den Arbeitnehmern zu-
stehenden Urlaubsgeldanspruchs nicht als geringfligige Beschaftigungsverhaltnisse anzusehen
und demgemaB nicht einkommensteuerbefreit.

Der Bundesfinanzhof hat diese Auffassung bestatigt. Nach dem Willen des Gesetzgebers seien
die Voraussetzungen fiir die Annahme einer geringfiigigen Beschaftigung ausschlieBlich nach
sozialversicherungsrechtlichen MaBstiaben zu beurteilen. Bei der Ermittlung der Héhe der
nachzuversteuernden Léhne darf hingegen das tariflich geschuldete, tatsachlich jedoch nicht
ausgezahlte Urlaubsgeld nicht beriicksichtigt werden.
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Hinweis:

Die vorliegende Entscheidung des Bundesfinanzhofs hat nach wie vor Bedeutung, denn auch fir die derzei-
tige Behandlung der geringfligigen Beschaftigungsverhaltnisse kommt es auf die betragsmaBige Grenze
von nunmehr 400 € an. Um Nachforderungen zu vermeiden, sollte deshalb bei geringfiigigen Beschafti-
gungsverhaltnissen stets geklart werden, ob auf Grund eines einschldagigen (Mantel-)Tarifvertrags ein Ur-
laubs- oder Weihnachtsgeldanspruch besteht — und zwar auch dann, wenn eine Auszahlung tatsachlich un-
terbleibt.

Pkw-Uberlassung fiir Privatfahrten auch beim Allein-Gesellschafter-Geschiftsfiihrer
lohnsteuerpflichtiger geldwerter Vorteil

Stellt ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer (hier: Geschaftsfiihrer einer GmbH) unentgeltlich ei-
nen betrieblichen Pkw auch zur privaten Nutzung zur Verfiigung, stellt dies beim Arbeitnehmer
auch dann einen lohnsteuerpflichtigen geldwerten Vorteil dar, wenn der Geschaftsfiihrer
zugleich Gesellschafter ist und Uber die Privatnutzung des Pkw keine Vereinbarung getroffen
wurde.

Dies hat das Finanzgericht Kéln mit Urteil vom 26.3.2008 (Aktenzeichen 5 K 1599/07) entschie-
den. Im Streitfall stand dem alleinigen Gesellschafter-Geschéftsfihrer ein Pkw des Betriebsver-
mdgens auch zur privaten Nutzung zur Verfiigung, ohne dass jedoch eine vertragliche Vereinba-
rung Uber die Privatnutzung bestand. Ein Fahrtenbuch wurde nicht gefiihrt. Die von der GmbH
errechneten Privatanteile der Pkw-Nutzung wurden dem Gesellschafter-Verrechnungskonto
des Klagers belastet. Das Finanzamt sah in dieser Belastung keine steuerlich zu beriicksichtigen-
de Zuzahlung des Klagers, sondern erfasste in voller Hohe einen geldwerten Vorteil fiir die Pri-
vatnutzung des Pkw nach der 1 %- bzw. 0,03 %-Regelung.

Hinweis:

Der I. Senat des Bundesfinanzhofs, der fiir kdrperschaftsteuerrechtliche Fragen zustandig ist, hat fir den
Fall eines Nutzungsverbots anders entschieden (Urteil vom 23.1.2008, Aktenzeichen I R 8/06): Im
Grundsatz ist die 1 %-Regelung auch dann anzuwenden, wenn dem Arbeitnehmer, dem ein Firmenwagen
Uberlassen wird, die private Nutzung untersagt ist, er das Fahrzeug aber dennoch privat nutzt. Wird der
Firmenwagen dagegen einem Gesellschafter-Geschaftsfiihrer der GmbH zur Verfiigung gestellt, der das
Fahrzeug abredewidrig privat nutzt, gilt nach Ansicht des Bundesfinanzhofs Folgendes: Die Betriebsauf-
wendungen stellen bei der GmbH steuerpflichtige verdeckte Gewinnausschiittungen dar und der Gesell-
schafter-Geschaftsfiihrer vereinnahmt keinen Arbeitslohn, sondern Kapitaleinkiinfte. Der Bundesfinanzhof
bemisst die verdeckte Gewinnausschuttung nicht mit dem lohnsteuerrechtlichen Wert (1%-Regelung), son-
dern mit dem tatsachlichen Verkehrswert des Nutzungsvorteils und erhéht diesen Wert noch um einen Ge-
winnaufschlag.

Lohnsteuer-Anmeldung 2009: Neue Eintragungspflicht

Das Bundesfinanzministerium hat mit Schreiben vom 18.8.2008 (Aktenzeichen IV C 5 -
S 2533/08/10004) die Formulare fiir die Lohnsteuer-Anmeldung 2009 allgemein bekannt ge-
macht. Diese enthalten eine neue Zeile, die es ab 2009 zu beachten gilt.

Zum Hintergrund: Der Gesetzgeber hat mit Wirkung ab 2007 eine Pauschalierung der Einkom-
mensteuer bei bestimmten Sachzuwendungen normiert. Der Zuwendende kann die Einkom-
mensteuer einheitlich fiir alle innerhalb eines Wirtschaftsjahres gewdhrten — im Gesetz naher
bestimmten — Sachzuwendungen mit 30 % zuziiglich Solidaritdtszuschlag und eventuell Kirchen-
steuer pauschalieren.

Insgesamt existieren folgende drei Pauschalierungskreise, innerhalb derer eine jeweils eigen-
standige Pauschalierungsentscheidung getroffen werden kann:
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— Zuwendungen an Nichtarbeitnehmer,
— Zuwendungen an eigene Arbeitnehmer und
— Zuwendungen an Arbeitnehmer verbundener Unternehmen.

Das Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalierung innerhalb eines dieser Pauschalierungskreise
ist einheitlich fiir alle innerhalb eines Wirtschaftsjahres gewahrten und erfassten Zuwendungen
auszuiiben. Die Finanzverwaltung lasst es allerdings zu, dass die Pauschalierungsentscheidung
fir Zuwendungen an Arbeitnehmer einerseits und fiir Zuwendungen an Dritte andererseits un-
terschiedlich ausgelibt wird. Die Entscheidung zur Anwendung der Pauschalierung kann nicht zu-
rickgenommen werden.

Bislang kann die Finanzverwaltung nicht erkennen, welches Unternehmen sich fiir die Anwen-
dung der neuen Pauschalierung entscheidet. Dies ist kiinftig anders: Ab 2009 wird in der
Lohnsteuer-Anmeldung ein neues Eintragungsfeld geschaffen. Hierin ist die Summe der pau-
schalen Steuer einzutragen. Auf eine Unterscheidung, fiir welchen Pauschalierungskreis diese
Steuer entrichtet wird, hat die Finanzverwaltung allerdings verzichtet.

Hinweis:

Die Finanzverwaltung hat ab 2009 ein Kontrollinstrument, um gezielt Pauschalierungsfalle erkennen zu
konnen. Die Zuwendungen, die der Pauschalierung unterliegen, stellen in der Regel sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsentgelte dar und sind demzufolge nicht beitragsfrei. Diese Entgelte sind vom Arbeitgeber
zu erfassen und zwar selbst dann, wenn die Zuwendungen von einem Dritten erbracht werden. Hierzu hat
der begiinstigte Arbeitnehmer dem Arbeitgeber unverziiglich eine Mitteilung zu machen. Sozialversiche-
rungsrechtlich wird dartiber hinaus empfohlen, dass das zuwendende Fremdunternehmen den Arbeitgeber
des begiinstigten Arbeitnehmers Uber die Hohe der geleisteten Sachzuwendung informiert.

Verldngerte Frist fiir Antragsveranlagung von Arbeithehmern

Die frlher bestehende Abgabefrist von zwei Jahren fir Antrdge auf Einkommensteuer-
Veranlagung von Arbeitnehmern besteht nicht mehr. Nach einer Ubergangsregelung kann auch
noch fiir 2005 ein Antrag gestellt werden.

Elektronische Lohnsteuerbescheinigung

Arbeitgeber missen der Finanzverwaltung bis zum 28.2. des Folgejahres die Lohnsteuerbeschei-
nigung Ubermitteln. Mit Schreiben vom 22.8.2008 (Aktenzeichen IV C 5 — S 2378/08/10002,
DOK 2008/0450654) wurden Einzelheiten fiir 2009 bekannt gegeben. Auf folgende Neuerungen
ist hinzuweisen:

— Die Datenlbermittlung ist nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz nach MaBgabe der Steu-
erdaten-Ubermittlungsverordnung authentifiziert vorzunehmen. Das hierzu erforderliche Zerti-
fikat muss einmalig im ELSTER-Online-Portal beantragt werden. Ohne Authentifizierung ist
eine elektronische Ubermittlung der Lohnsteuerbescheinigung 2009 nicht méglich.

— Davon abweichend kénnen Arbeitgeber ohne maschinelle Lohnabrechnung, die ausschlieBlich
Arbeitnehmer im Rahmen einer geringfiigigen Beschdftigung in ihren Privathaushalten be-
schaftigen, an Stelle der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung eine entsprechende manu-
elle Lohnsteuerbescheinigung erteilen.

— Weiterhin ist anstelle der eTIN kiinftig die Identifikationsnummer zu verwenden, die jeder
Steuerzahler bis Ende 2008 erhalt.

Hinweis:
Anzuraten ist, die notwendigen Vorbereitungen, wie die Beantragung des Zertifikats und das Einpflegen der
Identifikationsnummern in das Lohnprogramm friihzeitig zu beginnen.

12



19

KREMER
HAMBOKER
BODDENBERG

WIRTSCHAFTSPRUFER
STEUERBERATER

Vorziehen von Werbungskosten in das Jahr 2008

Um die Steuerlast fiir das Jahr 2008 zu mindern, kann Uberlegt werden, ob noch fiir dieses Jahr
steuerwirksame Ausgaben getdtigt werden sollen. Dies erfordert, dass die Ausgaben im Jahr
2008 geleistet werden. Voraussetzung der Abziehbarkeit ist generell, dass die Ausgaben beruf-
lich (und nicht privat) veranlasst sind und ausreichend nachgewiesen werden.

Werbungskosten wirken sich steuerlich nur aus, soweit sie den sog. Arbeitnehmer-
Pauschbetrag von 920 € (ibersteigen. Ausgaben flir Wirtschaftsgiiter, die langer als ein Jahr
genutzt werden (z.B. Schreibtisch), sind nicht (vollstdndig) im Jahr der Zahlung, sondern nur
Uber Abschreibungen, also verteilt auf die Dauer der voraussichtlichen Nutzung, abziehbar. Eine
Ausnahme gilt fiir geringwertige Wirtschaftsgiiter (Anschaffungskosten ohne Umsatzsteuer
bis 410 €). Diese kénnen steuerlich im Jahr der Anschaffung sofort geltend gemacht werden. In-
soweit sind auch ab 2008 keine Anderungen eingetreten.

Hinweise:

~Erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten™, fiir die besondere Voraussetzungen und Hochstbetrage
gelten, kénnen gesondert neben dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag abgezogen werden; sie werden also
nicht angerechnet.

Einzelne Besonderheiten:

Aufwendungen fiir ein hdusliches Arbeitszimmer sind grundsatzlich nicht abziehbar. Sie sind
aber dann zu berlicksichtigen, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betriebli-
chen und beruflichen Betdtigung bildet. Abzugrenzen ist zwischen einem hauslichen Arbeitszim-
mer (Abzugsbeschrdankung) und einem auBerhduslichen Arbeitszimmer, also einem Arbeitszim-
mer auBerhalb der Privatwohnung (keine Abzugsbeschréankung).

Hinweis:

Nicht unter die Abzugsbeschrankung fallen Arbeitsmittel, die nicht zur Ausstattung des Arbeitszimmers
gehoren, z.B. Bilicherregal oder Schreibtisch. Ob die Abschaffung der Abzugsmdglichkeit jedenfalls in den
Fallen, in denen fiir die Tatigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfligung steht, verfassungsgemaB ist,
wird in der Steuerfachliteratur bezweifelt. Vor dem Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt ist unter dem
Aktenzeichen 4 K 980/08 ein Musterverfahren anhdngig. Insoweit ist anzuraten, entsprechende Aufwen-
dungen bis zu einer hochstrichterlichen Kldrung dieser Frage steuerlich geltend zu machen und ablehnende
Bescheide verfahrensrechtlich offen zu halten.

Wird ein Computer des Arbeitnehmers sowohl nicht unwesentlich beruflich als auch privat ge-
nutzt, kann fiir den Werbungskostenabzug mangels Nachweisen von einer jeweils halftigen be-
ruflichen und privaten Nutzung ausgegangen werden. Betragt die private Nutzung nachweislich
nicht mehr als 10 %, kann der gesamte Aufwand steuerlich geltend gemacht werden. Ein Com-
putertisch kann selbstandig nutzbar und damit ein sofort abziehbares geringwertiges Wirt-
schaftsgut sein. Dasselbe gilt fiir Drucker, die unabhangig vom Computer als Faxgerat oder Ko-
pierer genutzt werden kdnnen (Kombinationsgerate). Dagegen sind bspw. normale Drucker nur
mit dem Computer absetzbar. Ausgaben flir Verbrauchsmaterialien (Papier, CD-ROM, Toner)
und Computerprogramme mit Anschaffungskosten ohne Umsatzsteuer bis 410 € kdnnen so-
fort abgesetzt werden.

Gebiihren fir Lehrgange zum Erwerb beruflicher Kenntnisse fiihren grundsatzlich im Jahr der
Zahlung zu Werbungskosten.

Ebenso sofort abziehbar sind auch Porto und Verbrauchsmaterialien, soweit sie fiir berufli-
che Zwecke bestimmt sind.

Ein Schreibtisch und weitere Einzelelemente (Rollcontainer, Computerbeistelltisch) kénnen als
geringwertiges Wirtschaftsgut sofort in voller Hohe abgeschrieben werden, wenn der einzelne
Kaufpreis nicht mehr als 410 € ohne Umsatzsteuer betragt und sie getrennt nutzbar sind. Liegen
diese Voraussetzungen nicht vor, betragt die Abschreibungsdauer 13 Jahre.
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Fur Unternehmer und Freiberufler

20 Landererlass zur Neuregelung der Hinzurechnungen bei der Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuerberechnung knipft im Grundsatz zundchst an den steuerlichen Gewinn an,
greift also auf die gleiche GréBe zuriick, die auch Bemessungsgrundlage fiir die Einkommen-
bzw. Kdrperschaftsteuer ist. Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage fiir die Gewerbesteuer
werden allerdings Hinzurechnungen und Kiirzungen vorgenommen. Mit diesen Modifikationen
soll dem Charakter der Gewerbesteuer als Objektsteuer Rechnung getragen werden: Besteuert
werden soll der inlandische Gewerbebetrieb als solcher, unabhangig beispielsweise von dessen
Finanzierung. Des Weiteren werden zur Vermeidung einer Mehrfachbelastung mit Gewerbesteu-
er Gewinne aus einer anderen Personengesellschaft aus dem Gewinn herausgekiirzt, da diese
Gewinne ja bereits bei der Personengesellschaft selbst der Gewerbesteuer unterlegen haben.

Eine der zentralen Hinzurechnungsvorschriften war bisher die Hinzurechnung von 50 % der Dau-
erschuldzinsen, also — vereinfacht gesagt — die Zinsaufwendungen fiir langfristige Darlehen. Mit
der Unternehmensteuerreform 2008 ist diese Hinzurechnung ganzlich neu geregelt worden. Die
Neuregelungen haben groBe Bedeutung und treffen im Grundsatz alle Unternehmen. Die Ande-
rungen gelten erstmals fiir das Jahr 2008. Zur Anwendung haben die obersten Finanzbehdrden
der Lander mit gleichlautendem Erlass vom 4.7.2008 Stellung genommen.

a) Uberblick iiber die Neuregelung

Die Hinzurechnung — und damit die Gewerbesteuerpflicht — von Finanzierungsanteilen wurde mit
Wirkung ab 2008 grundlegend neu geregelt und erweitert. Im Vergleich mit dem bisherigen
Recht stellen sich die nun geltenden Regeln wie folgt dar:

Recht bis 2007 Recht ab 2008
Vergiitungsart hinzugerechneter Anteil fiktiver Zinsanteil hinzugerechneter
Anteil (25 %)

Vergiitungen fiir Dauer- 50 % 100 % 25 %
schulden
Vergiitungen fiir sonsti- 0 % 100 % 25 %
ges Fremdkapital
Renten und dauernde 100 %, aber nur, wenn diese | 100 % — alle Renten 25 %
Lasten mit Erwerb oder Erweiterung und dauernde Lasten

des Betriebs zusammenhan-

gen und beim Empfanger

nicht der GewSt unterliegen
Gewinnanteile des stillen | 100 %, aber nur, wenn diese | 100 % — unabhangig 25 %
Gesellschafters beim Empfanger nicht der von der Besteuerung

GewsSt unterliegen beim Empfanger
Miet-/Pachtzinsen und 50 %, aber nur, wenn diese 20 % — unabhangig von | 5 %
Leasingaufwendungen beim Empfanger nicht der der Besteuerung beim
fir bewegliche Wirt- GewsSt unterliegen Empfénger
schaftsgtiter
Miet-/Pachtzinsen und 0 % 65 % 16,25 %
Leasingaufwendungen
fur Immobilien
Zahlungen fiir die Nut- 0 % 25 % 6,25 %
zung von Rechten, Lizen-
zen, Warenzeichen usw.
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Es ergeben sich folgende Verdanderungen:

— Betriebe, die in gréBerem Umfang langfristig fremdfinanziert sind, profitieren von den Ande-
rungen, da die Zinsen nicht mehr zu 50%, sondern nur noch zu 25% hinzugerechnet werden.

— In der Praxis zeigt sich, dass nahezu alle Betriebe von der nun erfolgenden Hinzurechnung
von fiktiven Zinsanteilen in Miet-/Pacht- und Leasingzahlungen betroffen sind. Gravierende
Auswirkungen hat diese neue Hinzurechnung vor allem bei Handelsgeschaften, welche ei-
nen groBen Betrag flir die Anmietung des Ladenlokals bezahlen miissen.

— Mehrfachbelastungen mit Gewerbesteuer kdnnen sich dann ergeben, wenn die hinzurech-
nungspflichtigen Aufwendungen auch beim Empfanger der Gewerbesteuer unterliegen.

Hinweis:
Von dieser Anderung sind insbesondere steuerliche Betriebsaufspaltungen betroffen. In diesen Féllen

sind die steuerlichen Gestaltungen zu Uberpriifen, insbesondere kann eine Herabsetzung des Mietzinses
in Erwdgung gezogen werden.

— Die teilweise Hinzurechnung von Leasingaufwendungen fiihrt dazu, dass die steuerlichen
Vorteile des Leasings im Wesentlichen verloren gehen. Dies ist bei Finanzierungsentscheidun-
gen zu beachten.

Daneben ist zu beachten, dass kleine Unternehmen durch den neu geschaffenen Freibetrag in
Hohe von 100 000 € entlastet werden. Der Freibetrag wird von der Summe der Finanzie-
rungsanteile abgezogen. Nach Abzug des Freibetrags ergibt sich die Bemessungsgrundlage fiir
die Anwendung des Hinzurechnungsfaktors von 25 %.

Beispiel:

Zinsaufwand 75000 € Ansatz zu 100 % 75000 €
Leasingaufwand fir bewegliche Wirtschaftsguiter 80 000 € Ansatz zu 20 % 16 000 €
Pachtzins Gebdude 100 000 € Ansatz zu 65 % 65 000 €
Summe der Finanzierungsanteile 156 000 €
Freibetrag (maximal 100 000 €) 100 000 €
verbleiben 56 000 €
davon 25 % Hinzurechnung bei der Gewerbesteuerberechnung 14 000 €

b) Allgemeine Grundsatze bei Anwendung der gesetzlichen Neuregelung

Die Finanzverwaltung stellt folgende allgemeine Grundsdtze zur Anwendung der gesetzlichen
Neuregelung heraus:

— Eine Hinzurechnung bei der Berechnung der Gewerbesteuer kommt generell nur in Betracht,
wenn die Aufwendungen vorher gewinnmindernd berlicksichtigt wurden. Aus diesem Grund
scheiden Hinzurechnungen fiir Sondervergitungen an Gesellschafter einer Personengesell-
schaft aus, weil diese den steuerlichen Gewinn nicht mindern. Als Beispiele sind Zinsen fiir ein
Darlehen zu nennen, das der Gesellschafter seiner Personengesellschaft gewdhrt, oder Miet-
/Pachtzinsen fiir vom Gesellschafter iberlassene Wirtschaftsguter.

— Nach dem ab 2008 geltenden Recht ist es bei der Ermittlung der Hinzurechnungen im Gegen-
satz zum friiheren Recht unmaBgeblich, ob die Aufwendungen beim Empfanger der Gewerbe-
steuer unterliegen oder nicht. Beispielsweise unterliegt bei einer steuerlichen Betriebsaufspal-
tung der vom Betriebsunternehmen an das Besitzunternehmen gezahlte Pachtaufwand bei
dem Betriebsunternehmen (mit dem entsprechenden Finanzierungsanteil) der Hinzurechnung
bei der Gewerbesteuer, obwohl bei dem Besitzunternehmen die Pachteinnahmen ebenfalls der
Gewerbesteuer unterliegen. Insoweit kann es zu gewerbesteuerlichen Mehrfachbelastungen
kommen.
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Vielfach enthalten Vertrdge verschiedene Leistungselemente (sog. gemischte Vertrage). So
umfasst z.B. ein Mietvertrag Uber Kopierer oft auch die laufende Wartung und die Bereitstel-
lung von Verbrauchsmaterialien oder ein Mietvertrag (iber ein Ladenlokal auch die Miete der
Ladeneinrichtung. Um in diesen Fallen die gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen richtig be-
rechnen zu kénnen und nur Aufwendungen hinzuzurechnen, die in den Beispielsfallen fiir die
Uberlassung von Wirtschaftsgiitern gezahlt werden, ist das Entgelt auf die verschiedenen
Leistungskomponenten aufzuteilen. Ist eine solche Aufteilung nicht mdglich, muss gepriift
werden, welche Elemente dem Vertrag insgesamt das Geprage geben.

Hinweis:

Sinnvoll ist es, die Entgelte fiir die einzelnen Leistungselemente bereits im Vertrag selbst zu vereinbaren,
um Streit mit der Finanzverwaltung zu vermeiden.

c) Einzelhinweise zur Hinzurechnung von Zinsaufwendungen

Wichtigster Anwendungsfall der Hinzurechnungen sind Zinsaufwendungen. Hierzu weist die Fi-
nanzverwaltung auf folgende Besonderheiten hin:

Es kommt nicht (mehr) auf die Dauerhaftigkeit des Kredits an. Bislang wurden nur Zinsen fiir
sog. Dauerschulden bei der Gewerbesteuer hinzugerechnet. Nun erfolgt eine Hinzurechnung
grundsatzlich bei allen Zinsen, also auch bei Zinsen fir kurzfristige Kredite.

Als hinzurechnungspflichtiges Entgelt gilt auch der Aufwand aus nicht dem gewdhnlichen Ge-
schaftsverkehr entsprechenden gewahrten Skonti oder wirtschaftlich vergleichbaren Vortei-
len. Ob eine Skontigewahrung als Ublich gilt, ist nach den Verhaltnissen der jeweiligen Bran-
che zu beurteilen. Geschaftsiibliche Abschldge aus anderen Griinden, wie Treue- oder Men-
genrabatte, werden hingegen nicht hinzugerechnet.

Werden Forderungen verkauft (sog. Factoring), wird von der Finanzverwaltung angenom-
men, dass der vom Factor berechnete Abschlag (Differenz zwischen dem Entgelt fiir die For-
derung und deren Nennwert) als Finanzierungsanteil anzusehen ist und damit der Hinzurech-
nung unterliegt. In den Abschlagen enthaltene Risikoprémien unterfallen nicht der Hinzurech-
nung.

d) Hinzurechnung von Miet- und Pachtaufwendungen

Deutlich ausgeweitet wurde die Hinzurechnung von Miet- und Pachtaufwendungen. Hierzu fiihrt
die Finanzverwaltung aus:

Unter die Hinzurechnung fallen sowohl Miet- und Pachtzinsen als auch Leasingaufwendungen.
Im Falle eines Leasings kommt es jedoch nicht zu einer Hinzurechnung, wenn der Leasing-
gegenstand in der Bilanz des Leasingnehmers auszuweisen ist.

Neu ist insbesondere die Hinzurechnung von Aufwendungen fiir die Anmietung bzw. das Lea-
sing von beweglichen Wirtschaftsgiitern. Anwendungsfille sind z.B. das Leasing von
Fahrzeugen und Maschinen oder auch Biiroausstattung wie Kopierer.

Stehen andere Leistungselemente als die Miete im Vordergrund, scheidet eine Hinzurechnung
aus. Beispiel: Vereinbarung zur fortlaufenden Reinigung bzw. zum fortlaufenden Austausch
beschadigter Teile bei einem Mietservice von Berufsbekleidung.

Zu den Miet- und Pachtzinsen sollen auch die Aufwendungen des Mieters oder Péachters fir
die Instandsetzung, Instandhaltung und Versicherung des Miet- oder Pachtgegenstandes ge-
horen, die er Uber seine gesetzliche Verpflichtung nach birgerlichem Recht hinaus auf Grund
vertraglicher Verpflichtungen Gbernommen hat. Nicht hinzuzurechnen sind dagegen reine Be-
triebskosten wie Wasser, Strom und Heizung.

16



21

KREMER
HAMBOKER
BODDENBERG

WIRTSCHAFTSPRUFER
STEUERBERATER

Hinweis:

In der Praxis diirfte diese Unterscheidung oft Schwierigkeiten bereiten. Soweit fiir diese Bereiche ge-
trennte Entgelte vereinbart sind, ist eine buchhalterische Trennung anzuraten, um die bei der Gewerbe-
steuerberechnung vorzunehmenden Hinzurechnungen effizient ermitteln zu kénnen. Problematisch sind
Falle, in denen kein separates Entgelt fir die Betriebskosten vereinbart wurde, sondern diese Kosten in
der Gesamtmiete enthalten sind. Zur Minderung des Hinzurechnungsbetrages kann eine Vereinbarung
Uber die separate Zahlung der Betriebskosten anzuraten sein.

Hinweis:
Es ist sinnvoll, die hinzurechnungspflichtigen Miet-/Pachtzinsen und Leasingaufwendungen in der Buchhal-

tung auf getrennte Konten zu buchen. Im ersten Schritt ist eine Bestandsaufnahme der unter die Hinzu-
rechnung fallenden Aufwendungen durchzufiihren.

e) Hinzurechnung von Aufwendungen fiir zeitlich befristete Uberlassung von Rech-
ten

Ebenfalls neu ist die Hinzurechnung von Aufwendungen fiir die zeitlich befristete Uberlassung
von Rechten. Hierzu fiihrt die Finanzverwaltung aus:

— Unter den neuen Tatbestand fillt die zeitlich befristete Uberlassung von Rechten jedweder
Art, insbesondere Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Urheberrechte, Lizenzrechte und
Namensrechte.

— Dies betrifft z.B. den Aufwand fiir die zeitlich befristete Uberlassung einer Softwarelizenz.
Eine Hinzurechnung scheidet dagegen aus, wenn in diesem Fall die Softwarelizenz erworben
wird.

— Entgelte, die fir die Nutzung des sog. Grilnen Punktes an die Duale System Deutschland
GmbH (DSD) oder vergleichbare Systeme zur Erfiillung der Verpflichtung nach der Verpa-
ckungsverordnung entrichtet werden, erfiillen nach Ansicht der Finanzverwaltung diesen Tat-
bestand nicht.

Hinweis:

Die neu geregelten Hinzurechnungstatbestande kénnen im Einzelfall zu sehr deutlichen Belastungen fiih-
ren. Dringend anzuraten ist eine Bestandsaufnahme, um die Belastung abschatzen zu kénnen. Im Ein-
zelfall kann die Gewerbesteuerbelastung durch Gestaltungen gemindert werden. Daneben ist zu beach-
ten, dass Kapitalgesellschaften von dieser Regelung starker belastet sind als Personengesellschaften, da bei
Personengesellschaften die Gewerbesteuerbelastung teilweise wieder ausgeglichen wird durch die Steuer-
ermaBigung bei der Einkommensteuer.

Beruflich genutzte Raume im Privathaus als Steuerfalle bei Betriebsaufgabe?

Der Bundesfinanzhof hatte lber folgenden haufig vorkommenden Fall zu entscheiden: Im Ur-
teilsfall nutzte der Ehemann einen Kellerraum des im jeweils halftigen Miteigentum der Ehegat-
ten stehenden Einfamilienhauses als Lagerraum fiir seine Arztpraxis. Anteilige Hauskosten wur-
den bei der Gewinnermittlung fiir die Praxis geltend gemacht. Mit Aufgabe der Arztpraxis war
nun strittig, wie hoch der Entnahmegewinn des Lagerraums anzusetzen ist. Ein solcher ist
grundsatzlich anzusetzen, da der Lagerraum bislang steuerliches Betriebsvermdgen war und nun
mit der Betriebsaufgabe in das steuerliche Privatvermdgen (ibergeht.

Die Finanzverwaltung wollte die gesamten auf den Raum entfallenden stillen Reserven, also die
Wertsteigerung, die dieser Raum erfahren hat, der Besteuerung unterwerfen. Der Bundesfinanz-
hof entschied dagegen mit Urteil vom 29.4.2008 (Aktenzeichen VIII R 98/04) zu Gunsten des
Steuerpflichtigen, dass die anteilig auf diesen Raum entfallenden stillen Reserven bei VerduBe-
rung der Praxis nur zur Halfte den VerdauBerungsgewinn erhéhen. Dies soll auch dann gelten,
wenn der nutzende Ehegatte alle Kosten fir diesen Raum als Betriebsausgaben abgezogen hat-
te.
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Hinweis:

Die Zuordnung eines Wirtschaftsgutes, hier eines Raumes im privaten Wohnhaus, zum Betriebsvermdgen
kann zwar Steuervorteile mit sich bringen, weil die Kosten des Raumes als Betriebsausgaben geltend ge-
macht werden kdnnen. Allerdings unterliegen die Wertsteigerungen des Wirtschaftsgutes (stille Reserven)
spatestens im Zeitpunkt der Betriebsaufgabe oder BetriebsverduBerung der Besteuerung. Diese Steuerlast
kann die Vorteile aus der Geltendmachung von laufenden Aufwendungen bei weitem Ubersteigen!

Bildung einer Ansparriicklage setzt einen Finanzierungszusammenhang zwischen
Riicklage und Investition voraus

Nach der Rechtsprechung kann eine Ansparabschreibung nur dann gebildet werden, wenn ein
sog. Finanzierungszusammenhang zwischen der Bildung der Ansparabschreibung und der spater
erfolgenden Investition besteht (vgl. hierzu bereits Mandanten-Rundschreiben 3-5/2008 unter
der Rubrik ,Fiir Unternehmer und Freiberufler" unter der Uberschrift ,Keine Ansparabschreibung
zum Ausgleich eines Mehrergebnisses nach Betriebspriifung"). Im Einzelnen ist dies sehr streit-
anfallig. Aktuell hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 29.4.2008 (Aktenzeichen VIII R 62/06)
die Bildung bzw. Aufstockung einer Ansparabschreibung nach Ablauf des Anschaffungsjahres
versagt, wenn diese allein wegen zwischenzeitlicher Anderung des Einkommensteuerbescheids
fir das Investitionsjahr erfolgen soll. Die Steuerpflichtigen hatten im Jahr 2001 die bereits in
1998 gebildete Ansparabschreibung fiir im Jahr 2000 angeschaffte Wirtschaftsgliter aufstocken
wollen.

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs stellt der Tatbestand der Ansparabschreibung (nach da-
maligem Recht) auf die kiinftige Anschaffung ab. Die Riicklage fiir diese kiinftige Anschaffung
bewirke die Vorverlagerung des Abschreibungspotenzials und férdere die Innenfinanzierung ei-
ner Investition. Dieser Zweck der Riicklage verlange in zeitlicher Hinsicht, dass sie die ihr zuge-
dachte Funktion der Finanzierungserleichterung erfiillen kann. Zwischen der Bildung der Riickla-
ge und der Investition misse ein Finanzierungszusammenhang bestehen. Dieser kdnne zwar
auch dann noch gegeben sein, wenn die Bilanz fiir das Jahr der Riicklage erst nach der Anschaf-
fung oder Herstellung aufgestellt wird. Voraussetzung dafiir sei aber, dass auch diese nach der
Anschaffung gebildete Riicklage der Investitionserleichterung diene. Dieser Zusammenhang feh-
le bei typisierender Betrachtung, wenn die Bildung der Ricklage erstmals spater als zwei Jahre
nach der Anschaffung der Wirtschaftsgiter geltend gemacht werde.

Hinweis:

Diese Entscheidung ist zwar zur Ansparabschreibung nach auslaufendem Recht ergangen. Die Begriindung
kann aber sinngemaB auch auf die Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbetrags nach nunmehr gelten-
dem Recht angewendet werden, weil Sinn und Zweck der Vorschrift insoweit identisch sind. Es zeigt sich
also, dass die Bildung eines Investitionsabzugsbetrags einer friihzeitigen Planung bedarf.

Bundesregierung plant Verldngerung der Investitionszulage bis 2013

Das Bundeskabinett hat am 16.7.2008 beschlossen, die Investitionszulage fiir betriebliche Inves-
titionen in den neuen Bundeslandern und Berlin Uiber das Jahr 2010 hinaus bis Ende des Jahres
2013 fortzufiihren und hat den Regierungsentwurf eines Investitionszulagengesetzes 2010 vor-
gelegt. Die derzeit geltenden Fordersatze von 12,5 % bzw. 25 % werden voraussichtlich von
2010 bis 2013 jahrlich um 2,5-Prozentpunkte fiir GroBunternehmen bzw. um 5-Prozentpunkte
fur kleine und mittlere Unternehmen verringert.

Hinweis:

Gerade im Ubergang vom jetzigen zum zukiinftig geplanten Investitionszulagengesetz ist eine genaue zeit-
liche Planung des Investitionsvorhabens notwendig. In der Vergangenheit waren bei solchen Ubergdngen
regelmaBig zeitliche ,Forderliicken" festzustellen.
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24 Leiharbeitnehmer: Wann ist eine Abrechnung von Reisekosten zuladssig?

Durch die Neufassung der Lohnsteuer-Richtlinien 2008 kommt der Beantwortung der Frage, ob
der jeweils angefahrene Ort eine regelmaBige Arbeitsstdtte begriindet oder nicht, eine hohe Be-
deutung zu. Nur wenn der angefahrene Ort keine regelmaBige Arbeitsstatte darstellt, kann eine
Abrechnung nach Reisekostengrundsatzen mdglich sein. Die Qualifizierung der Fahrten als Rei-
sekosten hat u.a. den Vorteil, dass 0,30 € pro gefahrenem Kilometer steuermindernd beriick-
sichtigt werden konnen. Bei Fahrten zwischen Wohnung und regelmaBiger Arbeitsstatte kdnnen
hingegen nur 0,30 € pro Entfernungskilometer angesetzt werden (ab 2007 gekiirzt um die
ersten 20 km).

Das Niedersdchsische Finanzgericht hat mit Urteil vom 24.10.2007 (Aktenzeichen 12 K 611/04)
eine Entscheidung zu outgesourceten Arbeitnehmern getroffen. Danach kann eine ortsfeste Ein-
richtung selbst dann als regelmaBige Arbeitsstatte anzusehen sein, wenn diese Einrichtung we-
der zivilrechtlich noch wirtschaftlich dem Arbeitgeber zuzurechnen ist. Voraussetzung ist, dass
ein ,ausgelagerter" Arbeitnehmer die auswartige Tatigkeitsstatte Uber Jahre hinweg arbeitstag-
lich anfahrt und dort seine regelmaBige Arbeitszeit wie ein Arbeitnehmer des fremden Betriebs
ableistet.

In die gleiche Richtung zielt die Finanzverwaltung mit der Verfligung der Oberfinanzdirektion
Hannover vom 22.7.2008 (Aktenzeichen S 2353 — 161b — StO 217). Danach wird eine regelma-
Bige Arbeitsstatte nur dann begriindet, wenn ein Beschaftigter ,dauerhaft" diesen Ort aufsucht.
Ob eine Dauerhaftigkeit vorliegt, soll an folgenden Beispielen verdeutlicht werden.

Beispiel 1:

Sachverhalt: Ein bei einer Zeitarbeitsfirma beschaftigter Hochbauingenieur wird in regelmaBigem Wechsel
verschiedenen Entleihfirmen Uberlassen und auf deren Baustellen eingesetzt. Den Betrieb seines Arbeitge-
bers sucht er nur hin und wieder auf, ohne dort eine regelmaBige Arbeitsstatte zu begriinden. Er wird flr
einen vor Beginn der Tatigkeit festgelegten Zeitraum von zwei Jahren an eine Baufirma Uberlassen und von
dieser wahrend des gesamten Zeitraums auf ein- und derselben GroBbaustelle eingesetzt.

Loésung: In diesem Fall liegt ab dem ersten Tag der Tatigkeit auf der Baustelle eine regelmaBige Arbeits-
statte in einer auBerbetrieblichen Einrichtung vor, denn die Tatigkeit dort ist nicht voriibergehend, sondern
auf Dauer angelegt. Auf Grund der zeitlichen Befristung des Arbeitsvertrages musste der Arbeitnehmer
auch nicht damit rechnen, im Rahmen dieses Arbeitsverhaltnisses an anderen Tatigkeitsstatten eingesetzt
zu werden. Ein steuerfreier Reisekostenersatz bzw. ein Werbungskostenabzug nach Reisekostengrundsat-
zen ist somit nicht zuldssig.

Beispiel 2:

Sachverhalt: Ein Arbeitnehmer wird von einer Zeitarbeitsfirma einem Kunden als kaufmannischer Mitarbei-
ter Gberlassen. Der Uberlassungsvertrag enthalt keine zeitliche Befristung (,,bis auf Weiteres").

Losung: In diesem Fall liegt nach der gegenwartigen Verwaltungsauffassung ab dem ersten Tag der Tatig-
keit beim Kunden eine regelmaBige Arbeitsstatte in einer auBerbetrieblichen Einrichtung vor, denn die Ta-
tigkeit dort ist nicht voriibergehend, sondern auf Dauer angelegt. Ein steuerfreier Reisekostenersatz bzw.
ein Werbungskostenabzug nach Reisekostengrundsatzen ist somit nicht zuldssig.

Auch wenn ein jetzt entliehener Arbeitnehmer zuvor bei dem Entleiher (mit gleicher Tatigkeit)
beschaftigt war, ist regelmaBig davon auszugehen, dass von vornherein eine dauerhafte Tatig-
keit an einer (auBerbetrieblichen) Arbeitsstatte vorliegt.

Beispiel 3:

Sachverhalt: Ein Automobilunternehmen lagert einen Teil der in der Montage beschaftigten Arbeitnehmer
an eine Leiharbeitsfirma aus, die ihrerseits die Arbeitnehmer an das Automobilunternehmen entleihen. Dort
Uben sie die gleiche Tatigkeit aus wie zuvor im Automobilunternehmen.

Losung: Es liegt ab dem ersten Tag der Tatigkeit eine regelmaBige Arbeitsstétte in einer auBerbetrieblichen
Einrichtung vor, denn die Tatigkeit dort ist nicht voriibergehend, sondern auf Dauer angelegt. Ein steuer-
freier Reisekostenersatz/Werbungskostenabzug ist somit nicht mdglich.
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Hinweis:

Die Ausflihrungen verdeutlichen die latente Haftungsgefahr fiir den Arbeitgeber, der steuerfreie Reisekos-
tenerstattungen an seine Arbeitnehmer leistet. Wird im Rahmen einer Lohnsteuer-AuBenpriifung festge-
stellt, dass die Reisekostenerstattungen nicht steuerfrei geleistet werden konnten, kann dies eine hohe
Haftungssumme nach sich ziehen. Zur Haftungsvermeidung bietet sich eine gebiihrenfreie Anrufungs-
auskunft beim Finanzamt an.

25 RechengroBen der Sozialversicherung fiir 2009

Gesetzliche Rentenversiche- Alte Bundeslander Neue Bundeslander

rung und

Arbeitslosenversicherung

2008 2009 2008 2009

Beitragsbemessungsgrenze

— jahrlich 63 600,00 € 64 800,00 € 54 000,00 € 54 600,00 €

— monatlich 5 300,00 € 5 400,00 € 4 500,00 € 4 550,00 €

Gesetzliche Krankenversiche- 2008 2009 2008 2009

rung und

soziale Pflegeversicherung

Beitragsbemessungsgrenze

— jahrlich 43 200,00 € 44 100,00 € 43 200,00 € 44 100,00 €

— monatlich 3 600,00 € 3 675,00 € 3 600,00 € 3 675,00 €

Versicherungspflichtgrenze

— jahrlich 48 150,00 € 48 600,00 € 48 150,00 € 48 600,00 €

— monatlich 4 012,50 € 4 050,00 € 4 012,50 € 4 050,00 €

Versicherungspflichtgrenze nur fiir

Arbeitnehmer, die am 31.12.2002

PKV-versichert waren

— jahrlich 43 200,00 € 44 100,00 € 43 200,00 € 44 100,00 €

— monatlich 3 600,00 € 3 675,00 € 3 600,00 € 3 675,00 €
26 Beitragssatz zur Kranken- und Arbeitslosenversicherung ab 2009 @

Mit Einfuhrung des sog. Gesundheitsfonds wird fiir alle gesetzlichen Krankenkassen zum
1.1.2009 ein einheitlicher Satz eingefiihrt, welcher auf 15,5 % des Bruttolohns bis zur maxima-
len Beitragsbemessungsgrenze festgelegt wurde. Ab 2009 zahlt der Arbeitgeber 7,3 % und der
Arbeitnehmer 8,2 % des Beitrags. In den meisten Fallen ergeben sich damit ab dem 1.1.2009
deutliche Erhéhungen der Krankenversicherungsbeitrage.

Ebenfalls zum 1.1.2009 wird der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung von 3,3 % auf 2,8 %

gesenkt. Des Weiteren sinkt der Beitragssatz der Kiinstlersozialabgabe (siehe ausfiihrlich
Mandanten-Rundschreiben 1-2/2008in der Rubrik ,,Flir Unternehmer und Freiberufler® unter dem

Abschnitt ,Kiinstlersozialabgabe™) von derzeit 4,9 % auf 4,4 %. Im Ergebnis steigen damit die @
Lohnzusatzkosten leicht auf insgesamt 39,25 % an.
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Aufbewahrungsfristen

Fir Buchfiihrungsunterlagen sind gesetzlich bestimmte Aufbewahrungsfristen vorgeschrieben.
Unterschieden wird zwischen einer sechsjahrigen und einer zehnjahrigen Aufbewahrungsfrist.
Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die letzte Eintra-
gung in die Buchfiihrungsunterlagen (z.B. Konten) gemacht oder die Handelsbriefe empfangen
bzw. abgesendet werden.

Hinweis:

Fir die Kosten der Aufbewahrung, wie Miete des Archivraums, Regale, Kosten der Ein- und Auslage-
rung usw. muss im Jahresabschluss ergebnismindernd eine Riickstellung gebildet werden.

Jahresabschliisse und die Eréffnungsbilanz miissen zwingend in der originalen Papierform, alle
anderen Unterlagen kdnnen auch in elektronischer Form, z.B. eingescannte Buchungsbelege,
aufbewahrt werden. Allerdings muss dann darauf geachtet werden, dass die elektronische Ar-
chivierung den sog. Grundsdtzen ordnungsmaBiger DV-gestiitzer Buchfiihrungssysteme ent-
spricht. Dies bedeutet insbesondere, dass EDV-technisch sichergestellt sein muss, dass eine spa-
tere Veranderung der einmal archivierten Daten nicht mehr mdglich ist. Auch muss sichergestellt
sein, dass eine Wiedergabe der archivierten Unterlagen innerhalb der gesetzlichen Aufbewah-
rungsfrist erfolgen kann.

Hinweis:

Im Falle einer elektronischen Archivierung sollten nur solche Archivierungsprogramme genutzt werden, die
Uber ein Softwaretestat eines Wirtschaftspriifers verfiigen. Besondere Sorgfalt muss darauf gelegt werden,
dass die EDV-technischen Voraussetzungen fiir die Lesbarmachung innerhalb der Aufbewahrungsfrist ge-
wabhrleistet sind. Dies gilt insbesondere auch fiir Buchhaltungsdaten, welche in der EDV vorgehalten wer-
den. Bei einem Systemwechsel miissen die Daten entweder in das neue System ibernommen werden oder
es ist auf andere Weise sicherzustellen, dass die Altdaten noch ausgelesen werden kdnnen.

Mit Ablauf der gesetzlichen Frist kdnnen nach dem 31.12.2008 nun vernichtet werden:
Zehnjdhrige Aufbewahrungsfrist:

— Blicher, Journale, Konten, Aufzeichnungen usw., in denen die letzte Eintragung 1998 und fri-
her erfolgt ist,

— Inventare, Jahresabschliisse, Lageberichte, Erdffnungsbilanzen, die 1998 oder friiher aufge-
stellt wurden,

— Buchungsbelege, wie Rechnungen, Reisekostenabrechnungen, Bewirtungsbelege, Kontoaus-
zige oder Lohn- und Gehaltslisten aus dem Jahr 1998,

Sechsjahrige Aufbewahrungsfrist:
— Lohnkonten und Unterlagen zum Lohnkonto mit Eintragungen aus 2002 oder friiher,

— sonstige fir die Besteuerung bedeutsame Unterlagen, wie Auftrége, Versand- und Frachtun-
terlagen, Ein- und Ausfuhrunterlagen, Darlehensvertrage, Mietvertréage oder Versicherungspo-
licen und Geschaftsbriefe aus dem Jahr 2002 oder friher.

Hinweis:

Die Vernichtung der Unterlagen ist dann generell nicht zuldssig, wenn die Frist fiir die Steuerfestsetzung
noch nicht abgelaufen ist. Dies kann bspw. der Fall sein, wenn das entsprechende Jahr noch Gegenstand
einer steuerlichen Betriebsprifung ist.

Daneben sollte immer gepriift werden, ob Belege nicht Uber die gesetzlich geforderte Frist hinaus aufbe-
wahrt werden sollten, weil diese bspw. als Beweis in spateren Betriebspriifungen, in Rechtsbehelfsverfah-
ren oder auch in Zivilrechtsverfahren hilfreich sein kdnnten.
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Sachbezugswerte fiir 2009

Stellt ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitern kostenlos oder verbilligt Verpflegung, Wohnung oder
Unterkunft zur Verfiigung, sind das sog. Sachbeziige. Diese sind Teil des Arbeitslohns und des-
halb steuer- und sozialversicherungspflichtig. Der Wert dieser Sachbeziige muss als , geldwerter
Vorteil" versteuert werden. Zu bewerten sind diese Sachbeziige nach der Sachbezugsverord-
nung. Die Werte fiir Verpflegung belaufen sich ab 2009 auf 210 € monatlich (Friihstiick:
46 € bzw. taglich 1,53 €, Mittag und Abend: je 82 € bzw. taglich je 2,73 €).

Anpassung der Steuervorauszahlungen

Das voraussichtliche Jahresergebnis fiir 2008 kann jetzt auf den bisherigen Werten des Jahres
gut kalkuliert werden. Dies sollte zum Anlass genommen werden, die laufenden Steuervoraus-
zahlungen, welche sich grundsatzlich nach dem letzten veranlagten Ergebnis bemessen, zu -
berpriifen und ggf. eine Herabsetzung der Vorauszahlungen zu beantragen.

Hinweis:

Ein Antrag auf Herabsetzung der Steuervorauszahlungen erfordert entsprechende aussagekraftige Unterla-
gen zum Nachweis des vorldufigen Ergebnisses. Geeignet sind insbesondere auf der aktuellen Buchhaltung
basierende Hochrechnungen.

Investitionsabzugsbetrag fiir geplante Investitionen

Unter bestimmten Bedingungen kann fiir zukiinftige Investitionen ein gewinnmindernder Inves-
titionsabzugsbetrag gebildet werden. Dieser kann bis zu einer Hohe von 40 % der An-
schaffungs- oder Herstellungskosten geplanter Investitionen von abnutzbaren beweglichen
Wirtschaftsgiitern des Anlagevermégens abgezogen werden und mindert dann die spatere Ab-
schreibung. Die Summe der Abzugsbetrdge des Abzugsjahres und der drei vorangegangenen
Jahre ist auf insgesamt maximal 200 000 € begrenzt.

Begiinstigt werden Betriebe, die am Schluss des Wirtschaftsjahres, in dem der Abzugsbetrag
steuerlich geltend gemacht wird, folgende GréBenmerkmale nicht Gberschreiten:

— Betriebsvermbgen bei bilanzierenden Gewerbetreibenden oder bilanzierenden Selbstandigen
von 235 000 € bzw. (Ersatz-)Wirtschaftswert von 125 000 € bei Land- und Forstwirten oder

— bei Gewinnermittlung durch Einnahmen-Uberschussrechnung ein Gewinn von 100 000 € (oh-
ne Investitionsabzugsbetrag).

Hinweis:

MaBgeblich sind die genannten Werte in dem Jahr, in dem der Investitionsabzugsbetrag geltend gemacht
werden soll. Soweit diese Grenzen im Abzugsjahr nur geringfiigig Gberschritten werden, kann gepriift wer-
den, ob eine Einhaltung der Grenzen durch bilanzpolitische MaBnahmen erreicht werden kann.

Im Rahmen des von der Bundesregierung angekiindigten Konjunkturprogramms sollen diese Grenzen be-
fristet fiir zwei Jahre auf 335 000 € bzw. 200 000 € angehoben werden.

Gefordert wird die Anschaffung von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgitern des Anlagever-
mogens, die langfristig im Unternehmen genutzt werden. Dabei kann es sich auch um die An-
schaffung gebrauchter Wirtschaftsgiiter handeln. Gegeniiber dem Finanzamt muss das
beglinstigte Wirtschaftsgut seiner Funktion nach benannt (z.B. ,Transportfahrzeug") und die
voraussichtlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten angegeben werden. Nicht mehr erfor-
derlich ist eine genaue Bezeichnung des jeweiligen Wirtschaftsguts.
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Hinweis:

Voraussetzung ist allerdings, dass das angeschaffte Wirtschaftsgut mindestens bis zum Ende des dem An-
schaffungsjahr folgenden Jahres ausschlieBlich oder fast ausschlieBlich (zu mindestens 90 %) im Inland be-
trieblich genutzt wird. Problematisch ist dies bei einem Firmenwagen, den der Unternehmer auch fiir Pri-
vatfahrten nutzt und den privaten Nutzungsanteil pauschal nach der 1 %-Methode ermittelt. In diesem Fall
muss (fiir diesen begrenzten Zeitraum) mittels Fahrtenbuch nachgewiesen werden, dass der private Nut-
zungsanteil die Grenze von 10% unterschreitet. Bei einem Firmenwagen, der einem Mitarbeiter oder einem
GmbH-Geschéftsfiihrer zur Verfiigung gestellt wird, stellt sich diese Frage nicht, da dieser in vollem Um-
fang betrieblich genutzt wird.

Die beabsichtigte Investition muss in den drei dem Wirtschaftsjahr des Abzugs folgenden Wirt-
schaftsjahren getatigt werden (Investitionszeitraum). Wird die Investition nicht bis zum Ende
des Investitionszeitraums vorgenommen oder erfolgt diese in einem geringeren Umfang als ge-
plant, so ist der steuerliche Abzug im Abzugsjahr selbst, also riickwirkend, riickgangig zu ma-
chen. Dies fihrt zu Steuernachzahlungszinsen.

Hinweis:

Im Ergebnis kann durch die Bildung von Investitionsabzugsbetrégen die spatere Abschreibung vorgezogen
und damit eine friihere Unterstiitzung der Liquiditat durch Minderung der Steuerbelastung erreicht werden.
Gerade bei kleineren Betrieben, die eine Investition beabsichtigen, ist dies ein sehr sinnvoll einsetzbares
Steuergestaltungsinstrument.

Handlungsbedarf im Hinblick auf den Sondertarif fiir nicht enthommene Gewinne

Unter bestimmten Bedingungen kann der nicht entnommene Gewinn bei Einkiinften aus Land-
und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbstdndiger Arbeit ab dem Jahr 2008 mit einem
Sondersteuersatz von 28,25 % zzgl. Solidaritdtszuschlag und ggf. Kirchensteuer besteuert
werden. Im Falle einer spateren Entnahme dieser Gewinne erfolgt dann eine Nachbelastung
mit 25 % zzgl. Solidaritatszuschlag und ggf. Kirchensteuer.

Die steuerliche Sonderbehandlung der nicht enthommenen Gewinne wird nur auf Antrag ge-
wahrt. Antragsberechtigt ist der einzelne Gesellschafter der Personengesellschaft oder der Ein-
zelunternehmer im Rahmen seiner persdnlichen Einkommensteuererklarung. Fir den Antrag ist
im Gesetz weder eine besondere Form noch eine Frist vorgesehen. Bei Personengesellschaften
bedarf es keiner einheitlichen Antragstellung aller Gesellschafter.

Hinweis:

Die Priifung, ob eine Antragstellung sinnvoll ist, hangt von verschiedenen Faktoren ab und kann nur
fir den Einzelfall unter Abwagung aller Aspekte vorgenommen werden. RegelmaBig sollte hierzu steuer-
licher Rat eingeholt werden. Als Faustregel kann jedoch fiir typische mittelstédndische Strukturen, bei de-
nen der oder die Gesellschafter Einfluss auf die Gewinnverwendung nehmen kodnnen, angefiihrt werden,
dass eine Antragstellung nur dann vorteilhaft ist, wenn die Belastung der gewerblichen Einklnfte nahe der
einkommensteuerlichen Spitzenbelastung liegt und eine zumindest mittelfristige Gewinnthesaurierung er-
folgt.

Soweit fiir 2008 eine Antragstellung sinnvoll erscheint, muss die Hohe des Saldos zwischen Ent-
nahmen und Einlagen aus 2008 gepriift werden. Soweit die Entnahmen die Einlagen Uber-
steigen, muss im Hinblick auf eine méglichst weitgehende Nutzung des Sondersteuersatzes ge-
priift werden, ob bis zum Jahresende noch Einlagen erfolgen kénnen oder zumindest weitere
Entnahmen unterbleiben. Steuerfreie Einkiinfte, wie bspw. Einkiinfte aus einer auslandischen
Betriebsstatte, konnen entnommen werden, ohne dass dies die Nutzung des Sondersteuersatzes
gefahrdet. Insoweit bieten sich méglicherweise noch Entnahmen an.

Soll die Thesaurierungsbeglinstigung nicht 2008, aber in 2009 genutzt werden, so kann es sich
anbieten, bis zum Ende des Geschaftsjahres 2008 noch Sonderentnahmen aus bislang im Un-
ternehmen stehen gelassenen Gewinnen vorzunehmen.
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Hinweis:

Im Hinblick auf die Méglichkeit, den Sondersteuersatz nutzen zu kdnnen, ist dringend anzuraten, rechtzeitig
steuerlichen Rat einzuholen, um notwendige Gestaltungen einzuleiten.

Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz — Grundlegende Reform des Bilanzrechts

Geplant ist eine umfassende Reform des deutschen Handelsbilanzrechts. Vorrangiges Ziel der
Reform ist, das HGB-Bilanzrecht zu einer vollwertigen und kostengiinstigeren Alternative zur in-
ternationalen Rechnungslegung weiter zu entwickeln. Nach derzeitiger Lage erscheint es plausi-
bel, dass das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz im Friihjahr beschlossen und verkiindet wird,
und fir Jahresabschliisse gelten wird, die sich auf nach dem 31.12.2009 beginnende Geschafts-
jahre beziehen.

Bilanzpolitische Hinweise zum Jahreswechsel

a) Zielsetzungen von Gestaltungen zum Jahreswechsel

Im Vordergrund der Gestaltungstiberlegungen zum Jahreswechsel stehen regelmaBig steuerli-
che Aspekte. Es geht um eine endgiiltige Minderung der Steuerbelastung oder mindestens um
ein Hinausschieben von Steuerzahlungen, um die Liquiditat zunachst zu schonen.

Bei Gewerbetreibenden bildet das Ergebnis der Handelsbilanz grundsatzlich den Ausgangspunkt
der Ermittlung des steuerlichen Gewinns (sog. MaBgeblichkeitsgrundsatz). Aus diesem
Grunde miissen bei bilanzrechtlichen Gestaltungen immer auch die steuerlichen Aspekte bertiick-
sichtigt werden. Umgekehrt missen bei steuerlich motivierten MaBnahmen auch deren Auswir-
kungen in der Handelsbilanz gepriift werden.

Die bilanzrechtlichen Zielsetzungen kdnnen unterschiedlich sein. So kénnen im Hinblick auf eine
Pflicht zur Publizitdt des Jahresabschlusses ein niedriger Jahresiberschuss oder eine Ver-
ringerung des Informationsgehalts, z.B. durch eine Zusammenfassung von bestimmten Positio-
nen der Gewinn- und Verlustrechnung oder gar den Verzicht auf eine Veréffentlichung der Ge-
winn- und Verlustrechnung, erstrebenswert sein. Zunehmend werden Jahresabschliisse von inte-
ressierten Dritten, z.B. Konkurrenten oder Arbeitnehmern, eingesehen
(www.unternehmensregister.de). Die Pflicht zur Publizitédt des Jahresabschlusses betrifft die
GmbH und die GmbH & Co. KG, regelmaBig dagegen nicht das Einzelunternehmen und die offe-
ne Handelsgesellschaft oder Kommanditgesellschaft.

Geht es dagegen um eine mdglichst positive Darstellung der wirtschaftlichen Lage, z.B. gegen-
Uber Kreditgebern oder potenziellen Gesellschaftern, sind ein moglichst positives Jahresergebnis
und ein giinstiges Bilanzbild anzustreben.

Hinweis:

Rechtzeitig vor dem Bilanzstichtag sollte eine Hochrechnung des Gewinns erfolgen und die Leitlinien fiir die
Bilanzpolitik abgesteckt werden. Insoweit ist eine friihzeitige Planung erforderlich, um ggf. noch im Wege
von Sachverhaltsgestaltungen auf die Bilanz Einfluss nehmen zu kdnnen.

b) Instrumente der Bilanzpolitik

aa) Bei Einnahmen-Uberschussrechnung

Wird der Gewinn durch eine Einnahmen-Uberschussrechnung ermittelt, z.B. regelméBig bei Frei-
beruflern und kleinen Gewerbebetrieben, bestehen weitgehende Gestaltungsmaoglichkei-
ten, da unabhangig von der wirtschaftlichen Realisierung grundsatzlich Einnahmen im Zeitpunkt
des Geldzuflusses und Ausgaben im Zeitpunkt des Geldabflusses erfasst werden.
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Folgende Gestaltungsméglichkeiten bieten sich an:

— Hinausschieben des Zuflusses von Einnahmen durch verzégerte Rechnungsstellung oder
Vereinbarung von entsprechenden Zahlungszielen;

— Vorziehen von Ausgaben durch Zahlung vor Falligkeit oder auch durch Leistung von Vor-
auszahlungen. Bei Vorauszahlungen ist zu beachten, dass sie steuerlich nur dann anerkannt
werden, wenn hierfiir verniinftige wirtschaftliche Griinde vorliegen.

Hinweis:

Bei regelmiBig wiederkehrenden Einnahmen (z.B. Zinsen, Mieten oder Beitrage) wird ein Zufluss im
abgelaufenen Jahr noch dann angenommen, wenn diese tatsachlich innerhalb kurzer Zeit nach dem Jah-
reswechsel zuflieBen. Fir Ausgaben gilt Entsprechendes. Als ,kurze Zeit" wird ein Zeitraum von hdchstens
zehn Tagen vor bzw. nach dem Jahreswechsel angesehen. Auch Umsatzsteuer-Vorauszahlungen gel-
ten als regelmaBig wiederkehrende Zahlungen. Wird also bspw. die Umsatzsteuer-Vorauszahlung fiir das
IV. Quartal 2008 am 6.1.2009 gezahlt, so ist diese Ausgabe noch in 2008 in der Einnahmen-
Uberschussrechnung anzusetzen (BMF-Schreiben vom 10.11.2008, IV C 3 — S 2226/67/10001).

bb) Bei Bilanzierung

Zur zeitlichen Verlagerung von Einkiinften bieten sich bei bilanzierenden Kaufleuten folgende
Ansdtze an:

— Der Abbruch von Gebduden oder Gebaudeteilen fiihrt zu sofort abziehbaren Betriebsausga-
ben, soweit die Gebdaude vom Steuerpflichtigen errichtet worden sind oder der Erwerb ohne
Abbruchabsicht erfolgte. Allerdings muss der Abbruch tatsachlich im Jahr 2008 erfolgen, um
die Aufwendungen 2008 beriicksichtigen zu kénnen; eine bestehende Abbruchabsicht recht-
fertigt noch keine Abschreibung des Gebaudes.

— Soweit bestehende Rechtsverhdltnisse (z.B. Arbeitsvertrage, Mietvertrage) aufgeldost werden
sollen und sich dadurch eine Abfindungsverpflichtung ergibt, sollte in Erwagung gezogen
werden, dies noch im Jahr 2008 zu vollziehen, da dann die Abfindungsverpflichtung in der Bi-
lanz zum 31.12.2008 als Riickstellung ergebnismindernd zu beriicksichtigen ist.

— In der Steuerbilanz sind unverzinsliche Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens
zwolf Monaten mit einem Zinssatz von 5,5 % abzuzinsen. Dies fihrt zunachst zu einem ent-
sprechenden Ertrag und an jedem folgenden Bilanzstichtag zu einem Aufwand, da sich mit
sinkender Restlaufzeit der Barwert erhéht. Durch Vereinbarung einer — auch sehr niedrigen —
Verzinsung kann die Abzinsung vermieden werden.

— Soweit im Jahr 2006 nach dem damaligen Recht eine Ansparriicklage gebildet wurde, lauft
2008 die zweijahrige Investitionsfrist ab, deren Verstreichen eine einkiinfteerh6hende Auflo-
sung der Riicklage und einen Zinszuschlag von jahrlich 6 % zur Folge hat. Zur Neuregelung
der Ansparabschreibung siehe in der Rubrik ,Fiir Unternehmer und Freiberufler" im Abschnitt
LInvestitionsabzugsbetrag fiir geplante Investitionen™.

— Aufwendungen fiir Forschung und Entwicklung sind sofort abzugsfahige Betriebsausga-
ben, sodass ein Vorziehen in das Jahr 2008 das steuerliche Ergebnis 2008 mindert.

— Soweit wirtschaftlich vertretbar, kann ein Hinausschieben der Auslieferung bzw. Fertigstellung
oder eine Abnahme in das neue Geschaftsjahr in Erwagung gezogen werden, um die Produkte
mit ihren Herstellungskosten im Vorratsvermdgen auszuweisen. Sie treten dann noch nicht als
Umsatz in der Gewinn- und Verlustrechnung in Erscheinung, sodass die Gewinnrealisation
erst im folgenden Geschaftsjahr eintritt.

— Fiir spater auszahlbare Gratifikationen, Tantiemen o.A. fiir das Jahr 2008 darf in der Bilanz
zum 31.12.2008 nur dann gewinnmindernd eine Riickstellung gebildet werden, wenn die Zu-
sage noch im Jahr 2008 erfolgt.
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— Werden Instandhaltungs- oder Modernisierungsaufwendungen noch im Jahr 2008
durchgefiihrt, entstehen sofort abziehbare Betriebsausgaben. Soweit es sich um notwendige
Instandsetzungsarbeiten handelt und diese erst in den ersten drei Monaten des folgenden Ge-
schéftsjahres nachgeholt werden, besteht die Verpflichtung zur aufwandswirksamen Bildung
einer Rickstellung.

— Aufwendungen fiir WerbemaBnahmen stellen sofort abziehbare Betriebsausgaben dar, so-
dass ein Vorziehen in das Jahr 2008 gepriift werden sollte.

— Soweit an vergangenen Bilanzstichtagen Teilwertabschreibungen vorgenommen wurden,
z.B. weil sich eine Investition als FehimaBnahme herausgestellt hat, darf der niedrige Wertan-
satz nur dann beibehalten werden, wenn der Steuerpflichtige nachweist, dass auch zum aktu-
ellen Bilanzstichtag die Griinde flir den niedrigeren Wertansatz noch bestehen. Es sollten ent-
sprechende Nachweise erbracht und dokumentiert werden, um einen gewinnerhéhenden An-
satz eines héheren Werts zu verhindern.

Hinweis:

Hinzuweisen ist darauf, dass im Rahmen des von der Bundesregierung angekiindigten Konjunkturpro-

gramms zeitlich befristet fiir zwei Jahre die degressive Abschreibung fiir bewegliche Wirtschaftsgiiter

des Anlagevermdgens in Hohe von 25 % zum 1.1.2009 (wieder) eingefiihrt werden soll. Dies gibt Anlass

zu der Uberlegung, kurzfristig anstehende Anschaffungen bzw. Fertigstellungen in das Jahr 2009 zu ver-
schieben.

Sonstige Gestaltungen aus steuerlichen Griinden

a) Sicherstellung des Schuldzinsenabzugs

Der Schuldzinsenabzug bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften ist gesetzlich
eingeschrankt. Die tatsachlich angefallenen Schuldzinsen (ohne Schuldzinsen fiir Investitio-
nen) sind grundsitzlich in Hohe von 6 % des Uberhangs der Entnahmen gegeniiber Einlagen
und Gewinn (sog. Uberentnahmen) steuerlich nicht abziehbar.

Hinweis:

Vor Ende des Jahres sollte gepriift werden, ob sich Uberentnahmen ergeben und ob sich diese durch
sinnvolle MaBnahmen vor dem Bilanzstichtag beseitigen oder abmildern lassen. In Betracht kommen Ent-
nahmestopps, Geld- oder Sacheinlagen oder Ubertragungen zwischen zwei Betriebsvermdgen.

b) Fristen bei steueraufschiebender Gewinniibertragung

Werden bei der VerauBerung von langfristig genutzten Wirtschaftsgitern stille Reserven aufge-
deckt, kann eine Versteuerung unter bestimmten Bedingungen, durch die Ubertragung der
stillen Reserven auf die Anschaffungskosten neu erworbener Wirtschaftsgiiter, langfristig hi-
nausgeschoben werden.

Eine derartige Ubertragung ist an Voraussetzungen gekniipft, insbesondere kann die Ubertra-
gung nur innerhalb bestimmter Fristen erfolgen. Soweit im Jahr der Aufdeckung der stillen Re-
serven keine Neuinvestition erfolgt, kann der Gewinn aus den stillen Reserven zundchst in eine
Riicklage eingestellt werden. Die Neuinvestition muss dann aber innerhalb von vier Wirtschafts-
jahren erfolgen. Soweit in der Bilanz noch Riicklagen aus bislang unversteuerten Gewinnen aus-
gewiesen werden, sollte gepriift werden, ob geeignete Investitionen vorgezogen bzw. ob
mit der Herstellung von Gebauden noch im Jahr 2008 begonnen werden sollte, um die Verschie-
bung der Versteuerung dieser Betrage langfristig zu erhalten.
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Riickwirkender Wegfall der Offenlegungspflicht einer GmbH & Co. KG bei Eintritt
einer natiirlichen Person

Jahresabschlisse fiir alle publizitdtspflichtigen Unternehmen, also insbesondere Kapitalgesell-
schaften und die GmbH & Co. KG, sind unabhangig von der GroBe des Unternehmens im elekt-
ronischen Bundesanzeiger bekannt zu machen.

Hinweis:

Unter der Internetadresse www.unternehmensregister.de und www.ebundesanzeiger.de konnen
die im Handelsregister hinterlegten Daten bzw. die verdffentlichten Jahresabschliisse eingesehen werden.
Somit kdénnen Kreditinstitute, Leasinggesellschaften, Lieferanten, Abnehmer, Konkurrenten und Arbeitneh-
mer online einen umfassenden Einblick in die wirtschaftliche Situation des Unternehmens erlangen. Auf
diese gesetzlichen Anderungen muss mit individuellen Strategien zur Verhinderung oder zumindest Mini-
mierung einer unerwiinschten Informationspreisgabe reagiert werden.

Es gibt durchaus Falle, bei denen die Offenlegung des Jahresabschlusses als nicht tragbar ange-
sehen wird. Eine Offenlegung kann dann ganz vermieden werden, wenn eine natiirliche Per-
son als personlich haftender Gesellschafter in die Gesellschaft eintritt. Insoweit tritt die
Besonderheit auf, dass dann, wenn die Gesellschaft bislang die Jahresabschliisse noch nicht of-
fengelegt hat, mit Eintritt der natirlichen Person als persénlich haftender Gesellschafter die Of-
fenlegung nicht nachgeholt werden muss.

Hinweis:

Die Offenlegung des Jahresabschlusses ist im Mittelstand ein sensibles Thema. Ob der Eintritt eines per-
sonlich haftenden Gesellschafters ein gangbarer Weg ist, muss im Einzelfall sehr sorgféltig gepriift werden.
Ansonsten sind zumindest Strategien zur Milderung der Wirkungen einer Jahresabschlusspublizi-
tat zu prifen. So kann es sinnvoll sein, ein Unternehmen in separate Funktionsgesellschaften aufzuglie-
dern, um den Gesamtgewinn weniger transparent werden zu lassen. Auch kdnnen Leistungsvergiitungen
an die Gesellschafter das handelsrechtliche Ergebnis mindern. All diese MaBnahmen kénnen aber nur fiir
den Einzelfall geprift werden.

Sicherstellung einer Verlustverrechnung bei Kommanditisten

Bei Gesellschaftern, die fiir Schulden der Gesellschaft nur beschrankt haften, z.B. Kommanditis-
ten einer GmbH & Co. KG, ist die Mdglichkeit der Verrechnung von ihnen zuzurechnenden
steuerlichen Verlusten der Gesellschaft mit anderen positiven Einkiinften grundsatzlich auf
die geleistete Einlage begrenzt.

Wenn in 2008 mit einem derartigen Verlust zu rechnen ist, sollte die steuerliche Verrechenbar-
keit des voraussichtlichen Verlusts gepriift werden. Wenn eine steuerliche Verrechenbarkeit im
Jahr 2008 nicht oder nicht vollsténdig realisiert werden kann, waren die Verluste nur mit Ge-
winnanteilen aus dem Gesellschaftsanteil in Folgejahren ausgleichbar. Das Verlustverrechnungs-
potenzial kann unter Umstanden durch geeignete MaBnahmen, die allerdings noch 2008 er-
griffen werden missen, erhéht werden:

— Entnahmestopp von Verrechnungskonten;

— Vereinbarung einer hoheren Haftsumme des Kommanditisten, die allerdings noch bis zum Ab-
schlussstichtag in das Handelsregister eingetragen sein muss;

— Wechsel aus der Kommanditisten- in die Komplementdrstellung, also hin zu einer unbe-
schrankten Haftung;
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— Erhdéhung des Kapitalkontos durch Einlagen oder durch Umwandlung von Gesellschafterforde-
rungen in eine gesamthanderisch gebundene Riicklage;

— Erhdéhung des steuerlichen Ergebnisses durch bilanzpolitische MaBnahmen.

Hinweis:

Die Konsequenzen — vor allem auch nicht steuerlicher Art — derartiger MaBnahmen sind bedeutsam, sodass
dringend anzuraten ist, rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen. In vielen Féllen wird die Umwandlung

von Gesellschafterforderungen in eine gesamthanderisch gebundene Riicklage angezeigt sein, da mit dieser
Gestaltung vom Gesellschafter kein weiteres Kapital zugefiihrt werden muss.

Optimierung der Gewerbesteueranrechnung

Gesellschaftern einer Personengesellschaft wird bei der Einkommensteuerveranlagung eine
Steuerermasigung gewahrt, die die Belastung der gewerblichen Einkilinfte mit Gewerbesteuer
ausgleichen soll. Mit dem Jahr 2008 hat diese SteuerermaBigung deutlich an Gewicht gewonnen,
da mit der Streichung des Betriebsausgabenabzugs der Gewerbesteuer eine Entlastung nur noch
Uber die SteuerermaBigung erfolgt. Die SteuerermaBigung ist daher angehoben worden. Die
gewlinschte Entlastungswirkung wird in der Praxis allerdings haufig nicht erreicht. Bestimmte
Gestaltungen kénnen Abhilfe schaffen. Problematisch sind z.B. folgende Falle:

— Es bestehen mehrere Gewerbebetriebe und diese weisen teilweise Verluste aus;
— aus anderen Einkunftsquellen werden Verluste realisiert;

— im Falle eines Verlustriicktrags.

Hinweis:

Im Einzelfall kann einem drohenden Leerlauf der SteuerermdaBigung durch geeignete Gestaltungen begeg-
net werden. Zu denken ist an die Wahl der getrennten Veranlagung, den Einsatz bilanzpolitischer MaBnah-
men, um Verluste zu vermeiden oder die Einschrédnkung des Verlustriicktrags. Diese Gestaltungen sind re-
gelmaBig so komplex, dass steuerlicher Rat einzuholen ist.

Zusatzliche Problembereiche ergeben sich bei Personengesellschaften daraus, dass die
einzelnen Gesellschafter die ErmaBigung gesetzlich zwingend anteilig im Verhaltnis des allge-
meinen Gewinnverteilungsschliissels geltend machen kénnen, wahrend die Verteilung des Ge-
winns der Personengesellschaft fiir steuerliche Zwecke auf Grund von Vorabgewinnen oder auch
von Tétigkeitsvergiitungen, Darlehenszinsen o.A. hiervon deutlich abweichen kann. Hierdurch
bedingt kann die SteuerermaBigung unter Umstanden nicht oder nicht in dem gewiinschten Um-
fang ausgenutzt werden. Auch dies bedarf einer individuellen Beratung, um Problembereiche zu
ermitteln und ggf. durch entsprechende Gestaltungen Abhilfe zu schaffen.

Hinweis:

Vor dem Hintergrund der ab 2008 deutlich groBeren Bedeutung der SteuerermaBigung ist drin-
gend anzuraten, in individuellen Berechnungen zu ermitteln, ob die SteuerermaBigung in vollem Umfang in
Anspruch genommen werden kann oder aber die SteuerermaBigung teilweise verloren geht. Vielfach kann
mit Gestaltungen darauf reagiert werden.
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Steueramnestie war verfassungsgeman

Nach dem sog. ,Strafbefreiungserklarungsgesetz" (StraBEG) mussten Steuerpflichtige, die eine
strafbefreiende Erklarung Gber nicht erklarte Kapitaleinkiinfte bis zum 31.12.2004 abgaben, le-
diglich 60 % der bisher verschwiegenen Einnahmen mit einem pauschalen Steuersatz von 25 %
versteuern. Diese Regelung wurde von nicht wenigen als verfassungswidrig eingestuft, da die
Amnestie den Steuerunehrlichen belohne und den Steuerehrlichen als den ,Dummen® darstelle.
Das Bundesverfassungsgericht hatte eine entsprechende Vorlage des Finanzgerichts Kdln, mit
der es die Verfassungswidrigkeit der entsprechenden Regelungen des StraBEG geltend machte,
als unzulassig verworfen. Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts habe sich das Finanzge-
richt nicht hinreichend mit den tatsachlichen rechtlichen Gegebenheiten, den Erwagungen des
Gesetzgebers und den in Rechtsprechung und Literatur vertretenen Rechtsauffassungen ausei-
nandergesetzt (Beschluss vom 25.2.2008, Aktenzeichen 2 BvL 14/05).

Unter Berlicksichtigung der Ausfiihrungen des Bundesverfassungsgerichts hat sich das Finanzge-
richt Koln nunmehr mit Urteil vom 5.6.2008 (Aktenzeichen 10 K 1880/05) de facto der Auffas-
sung des Bundesverfassungsgerichts angeschlossen und die Regelungen des StraBEG als verfas-
sungsgemaB angesehen.

Vorbereitung auf die Abgeltungsteuer

Zum 1.1.2009 wird die Besteuerung der Kapitaleinkiinfte mit Einfiihrung der Abgeltungsteuer
grundlegend neu geregelt. Auf wichtige Details und Handlungsméglichkeiten gehen wir noch-
mals ausfiihrlich in der Sonderbeilage ,Abgeltungsteuer — Besteuerung der privaten
Kapitalanleger ab 2009" zu diesem Mandanten-Rundschreiben ein.

Im Folgenden sind nochmals die wichtigsten Handlungsempfehlungen fiir Privatanleger im
Hinblick auf den Ubergang zur Abgeltungsteuer zusammengefasst:

— Bei mittleren und hohen Steuersatzen ist eine Verlagerung von Zinsertragen in das Jahr 2009
und spater angezeigt, um den Steuersatz von 25% zu erhalten.

— Erwerb von Kapitalanlagen, wie Aktien, Fondsanteilen oder niedrig verzinslichen Anleihen un-
ter pari. Aufgrund des Bestandsschutzes kénnen nach Verstreichen der einjahrigen ,Spekula-
tionsfrist" Wertsteigerungen dauerhaft steuerfrei realisiert werden.

— Ggf. Einrichtung eines separaten Depots fiir Wertpapierkaufe, die nach 2008 erfolgen. Dies ist
deshalb von Bedeutung, da dann eine eindeutige Trennung der unter den Bestandsschutz fal-
lenden, bis 2008 erworbenen Wertpapiere méglich ist.

— Vorziehen von Aufwendungen bzw. negativen Einnahmen, z.B. Stiickzinsen in 2008.

— Vermeidung von Werbungskosten, z.B. bei kreditfinanzierten Anlagen, da diese ab 2009 ohne
Ubergangsregelung sowohl fiir Alt- als auch fiir Neuanlagen nicht mehr abzugsfahig sind.

— Erhalt des Werbungskostenabzugs fiir Vermdgensverwaltungsgebiihren durch besondere Ges-
taltungen.
Hinweis:

Zunachst gilt der fast schon selbstverstandliche Hinweis, dass Gestaltungen nicht ausschlieBlich aus steuer-
lichen Griinden gewahlt werden sollten, sondern sich zunachst wirtschaftlich auch rechnen miissen. Den-
noch erfordert der Systemwechsel zur Abgeltungsteuer besondere Vorbereitungen, welche im Einzelfall
sehr sorgfaltig gepriift werden missen.
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40 Kirchensteuer bei privaten Kapitalertragen ab 2009

Besondere Regeln gelten fiir die Kirchensteuer bei der Abgeltungsteuer auf Kapitalertrage. In-
soweit stehen dem Kapitalanleger zwei Verfahren zur Auswahl:

1. Im ersten Verfahren behalt die die Kapitalertrage auszahlende Stelle, also das Kreditinstitut
oder der Finanzdienstleister, bei Auszahlung der Kapitalertrage Kirchensteuer ein und flihrt
diese lber die Finanzamter an die Kirchen ab. Voraussetzung ist, dass der Anleger diese Vor-
gehensweise bei seinem Kreditinstitut 0.A. schriftlich beantragt.

2. Wird vom Kapitalanleger kein Antrag auf Einbehalt der Kirchensteuer gestellt, so wird die auf
die Kapitalertrédge einzubehaltende Kirchensteuer spater im Rahmen einer speziellen Veranla-
gung vom Finanzamt erhoben. Dieses Verfahren erfolgt mit der Einkommensteuerveranla-
gung. Zu diesem Zweck bendtigt der Anleger von seinem Kreditinstitut Bescheinigungen
uiiber die einbehaltene Kapitalertragsteuer.
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Schuldzinsenabzug bei gemischt genutzten Gebauden

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs und der dieser folgenden Ansicht der Finanz-
verwaltung kann ein Steuerpflichtiger, der ein teilweise vermietetes und teilweise selbst genutz-
tes Gebdude mit Eigenmitteln und Fremdmitteln finanziert, Darlehenszinsen als Werbungskosten
bei den Einkinften aus Vermietung und Verpachtung abziehen, soweit er die Darlehensmittel
tatséchlich zur Finanzierung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten des vermieteten Gebau-
deteils verwendet. Soweit die Darlehenszinsen dagegen auf den selbst genutzten Teil der Im-
mobilie entfallen, kdnnen diese steuerlich nicht geltend gemacht werden. Insofern besteht ein
Interesse des Steuerpflichtigen, die Darlehensmittel in mdglichst groBem Umfang dem fremd-
vermieteten Teil zuzuordnen. Allerdings sind insoweit bestimmte Regeln einzuhalten.

Der Abzug von Schuldzinsen als Werbungskosten setzt zunachst voraus, dass die Anschaffungs-
oder Herstellungskosten den Gebaudeteilen, die eigensténdige Wirtschaftsgliter bilden, zugeord-
net werden. Insoweit gilt Folgendes:

— Werden die Anschaffungskosten in einer nach auBen erkennbaren Zuordnung dem fremdver-
mieteten und dem selbst genutzten Teil der Immobilie zugeordnet, wie z.B. in einem notariel-
len Kaufvertrag tber die Immobilie, ist dieser Zuordnung grundsatzlich auch steuerlich zu fol-
gen. Dies gilt allerdings nicht, wenn die Aufteilung zu einer unangemessenen wertmaBigen
Beriicksichtigung der einzelnen Gebaudeteile fiihrt.

Hinweis:

Das Erfordernis einer sachgerechten Zuordnung wurde aktuell nochmals von dem Finanzgericht Minster
(Urteil vom 29.4.2008, AZ 8 K 3028/05 E) bestatigt. Die Klager erwarben im Streitfall von der Mutter des
Klagers ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten zum Kaufpreis von insgesamt 455 000 €. Vier
der sechs Wohnungen waren fremdvermietet, zwei Wohnungen wurden von den Klagern eigengenutzt
bzw. an die Mutter unentgeltlich Gberlassen (388 gm Eigennutzung — 301 gm Fremdnutzung). Die An-
schaffung des Objekts wurde in vollem Umfang durch drei Darlehen fremdfinanziert. Nach dem erklarten
Willen der Klager sollte ein Darlehen (ber 150 000 € den eigengenutzten Wohnungen sowie die beiden
weiteren Darlehen (ber insgesamt 305 000 € den fremdvermieteten Wohnungen zugeordnet werden.
Dieser Zuordnung entsprachen auch die im Kaufvertrag fiir die einzelnen Wohnungen gesondert ausge-
wiesenen Kaufpreise. Das FA erkannte die Schuldzinsen lediglich anteilig im Verhaltnis der fremdvermie-
teten Wohnflache zur Gesamtwohnflache (301 gm/689 gm) als Werbungskosten bei den Einkiinften aus
Vermietung und Verpachtung steuerlich an. Diese Auffassung hat das Finanzgericht bestatigt.

— Wird eine solche nach auBen hin erkennbare Zuordnungsentscheidung nicht getroffen, so sind
die Anschaffungskosten den einzelnen Gebdudeteilen nach dem Verhaltnis der Wohn-
/Nutzflachen anteilig zuzuordnen.

Fir den Werbungskostenabzug ist dariiber hinaus ein wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen
den Schuldzinsen und den zugeordneten Anschaffungs- oder Herstellungskosten fiir den vermie-
teten Gebaudeteil unabdingbar. Dieser liegt nur dann vor, wenn dieser Teil der Anschaffungs-
oder Herstellungskosten tatsachlich mit den dafiir aufgenommenen Darlehensmitteln bezahlt
worden ist. Hieraus ist zu folgern:

— Im Falle der Anschaffung eines Gebdudes ist von einer gesonderten Zahlung der An-
schaffungskosten fiir einzelne Gebaudeteile auszugehen, wenn der Steuerpflichtige
die zugeordneten Anschaffungskosten mittels eines eigenstandigen Darlehens auf ein Nota-
randerkonto berweist und der Notar den gesamten Kaufpreis vom Notaranderkonto aus-
kehrt.
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— Bei der Herstellung eines Gebaudes ist von einem wirtschaftlichen Zusammenhang auszuge-
hen, wenn der Steuerpflichtige ein Baukonto ausschlieBlich mit Darlehensmitteln aus-
stattet und die Zahlungen der zugeordneten Herstellungskosten zu Lasten dieses Kontos er-
gehen. Versaumt es der Steuerpflichtige, die den unterschiedlich genutzten Gebdudeteilen ge-
sondert zugeordneten Aufwendungen getrennt mit Eigen-/Darlehensmitteln zu finanzieren,
sind die Schuldzinsen nach dem Verhaltnis der Baukosten der einzelnen Gebdudeteile schat-
zungsweise aufzuteilen.

Hinweis:
Diese Grundsdtze gelten auch bei der Renovierung eines gemischt genutzten Gebaudes.

Insgesamt zeigt sich also, dass ein erheblicher Gestaltungsspielraum besteht. Will der Steuerpflichtige
diesen nutzen, sind allerdings vorausschauende Planungen erforderlich.

Unternehmereigenschaft des Betreibers einer Photovoltaikanlage

Betreiben Privatpersonen auf dem selbst genutzten Haus eine Photovoltaikanlage, ist zu priifen,
ob diese als Unternehmer im umsatzsteuerlichen Sinne einzustufen sind. Eine Behandlung als
Unternehmer hat den Vorteil, dass die Vorsteuer aus dem Erwerb der Anlage vom Finanzamt er-
stattet wird. Zwar sind dann die zukiinftigen Stromlieferungen aus der Anlage der Umsatzsteuer
zu unterwerfen, da der Strom aber an das ortliche Energieversorgungsunternehmen geliefert
wird, stellt sich insoweit fiir den Anlagenbetreiber keine Mehrbelastung ein. Nach der Verwal-
tungsauffassung ist unter Geltung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) die Unter-
nehmereigenschaft bei Betrieb einer Photovoltaikanlage regelmaBig anzunehmen.

Anders war dies noch vor Inkrafttreten des EEG am 1.4.2000. Einen solchen Fall hatte der Bun-
desfinanzhof mit Urteil vom 11.4.2008 (Aktenzeichen V R 10/07) zu entscheiden. Eine Beson-
derheit des Falles — und insoweit ist die Entscheidung auch fiir aktuelle Félle wichtig — lag darin,
dass der Anlagenbesitzer, welcher die Anlage im Jahr 1997 erwarb, den Vorsteuerabzug aus
dem Anlagenerwerb erst mit einer im Jahr 2002 fiir das Jahr 1997 abgegebenen Umsatzsteuer-
erklarung geltend machte. Der Bundesfinanzhof verneinte den Vorsteuerabzug. Notwendig sei
eine zeitnah zur Anschaffung bzw. Herstellung erfolgte Zuordnung des Gegenstandes (hier:
der Photovoltaikanlage) zum umsatzsteuerlichen Unternehmen. Die Zuordnung eines Gegens-
tandes zum Unternehmen erfordert eine durch Beweisanzeichen gestiitzte Zuordnungsentschei-
dung des Unternehmers ,bei Anschaffung, Herstellung oder Einlage des Gegenstandes".

Hinweis:
Dieses Urteil verdeutlicht, dass in solchen Féllen eine steuerliche Beratung angezeigt ist, um zeitnah die
notwendigen steuerlichen Folgen treffen zu kénnen.

Im Ubrigen ist auch darauf hinzuweisen, dass in diesen Fallen regelmaBig die Anschaffungskosten sehr
rasch Uber Abschreibungen steuerlich geltend gemacht werden kénnen, wozu das Instrument des Investi-
tionsabzugsbetrags genutzt werden kann.

Steuerminderung noch fiir das Jahr 2008

Im Hinblick auf den Jahreswechsel und damit auch das Ende des Steuerjahres 2008 sollten M6g-
lichkeiten gepriift werden, durch die Vermietungstatigkeit veranlasste Ausgaben (,Werbungskos-
ten™) noch in 2008 geltend zu machen, um die Steuerlast fiir das Jahr 2008 zu mindern. Inso-
weit sind einige Besonderheiten zu beachten:

— Auch bei Vermietungseinkiinften gilt grundsatzlich das Abflussprinzip (siehe in der Rubrik
»Fur Unternehmer und Freiberufler" im Abschnitt ,Bilanzpolitische Hinweise zum Jahreswech-
sel* unter ,Instrumente der Bilanzpolitik™).
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— Ausgaben sind auch dann steuerlich absetzbar, wenn diese nicht vom Steuerpflichtigen selbst,
sondern von einem Dritten flir den Steuerpflichtigen geleistet werden (abgekiirzter Ver-
tragsweg).

— Die Kosten der Anschaffung oder Herstellung eines vermieteten Gebdudes kénnen nicht sofort
vollstandig abgezogen werden, sondern wirken sich steuerlich erst Uber langjdhrige Ab-
schreibungen aus. Abschreibungen kénnen erst ab dem Monat der Anschaffung oder Her-
stellung vorgenommen werden. Die Absetzungen flir Abnutzung sollen nach Auffassung der
Finanzverwaltung in Jahren, in denen das Objekt nicht der Einkiinfteerzielung dient, z.B. we-
gen Leerstands bei nicht beabsichtigter Vermietung oder wegen unentgeltlicher Uberlassung
an Angehdrige, zeitanteilig vermindert werden.

— Grundsatzlich sind Erhaltungsaufwendungen (z.B. Wartungs- und Instandhaltungsauf-
wendungen an bestehenden Objekten) im Jahr der Zahlung abziehbar.

Von diesem Grundsatz bestehen jedoch Ausnahmen. Aufwendungen fiir die Erweiterung
oder fiir die Uber den urspriinglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung
eines bestehenden Gebaudes sind nur iber Abschreibungen bertlicksichtigungsfahig, auBer die
Aufwendungen betragen nicht mehr als 4 000 € ohne Umsatzsteuer pro BaumaBnahme.

Auch nicht sofort, sondern ebenfalls iber Abschreibungen kénnen die Aufwendungen fiir In-
standsetzungs- und ModernisierungsmaBnahmen abgezogen werden, die innerhalb
von drei Jahren nach der Anschaffung eines Gebdudes durchgefiihrt werden, wenn die Auf-
wendungen ohne Umsatzsteuer 15 % der Gebdudeanschaffungskosten Ubersteigen (an-
schaffungsnahe Herstellungskosten). Bei der Priifung, ob die 15 %-Grenze (iberschritten
ist, werden Erweiterungsaufwendungen nicht mit einbezogen, da diese schon zu den nicht so-
fort abziehbaren Herstellungskosten gehdéren, ohne ,anschaffungsnah™ zu sein. Weiterhin
ausgegrenzt aus der 15 %-Priifung werden jahrlich Ublicherweise anfallende Erhaltungsauf-
wendungen.

Der Vermieter kann aber auch bestimmte, nicht unter eine der genannten Ausnahmen fallen-
de, an sich also sofort abziehbare Erhaltungsaufwendungen fiir iberwiegend Wohnzwecken
dienende Gebaude steuerlich auf zwei bis fiinf Jahre gleichmaBig verteilen. Das kann
z.B. giinstig sein, wenn die Aufwendungen sich 2008 nicht oder nur geringfiigig steuerlich
auswirken.

Hinweis:

Wegen der steuerlichen Komplexitdt sollten MaBnahmen innerhalb dieses Problemkreises von steuerli-
cher Beratung begleitet werden. Insbesondere die Dreijahresfrist und die 15 %-Grenze sollten sorgfaltig
beachtet werden. So kann es im Einzelfall steuerlich sinnvoll sein, Instandsetzungs- und Modernisie-
rungsmaBnahmen erst nach Ablauf der Dreijahresfrist zu beginnen.
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Finanzverwaltung zur Neuregelung der Verlustabzugsbeschrankung fiir
Korperschaften

Mit der Unternehmensteuerreform 2008 sind die Regelungen zum sog. Mantelkauf erheblich ver-
scharft worden. Diese Regelungen sollen — verkiirzt dargestellt — die steuerliche Nutzung solcher
Verluste bzw. Verlustvortrédge unterbinden, die bei Kapitalgesellschaften angefallen sind, deren
Anteile nach der Verlusterzielung libertragen worden sind. Klassisches Beispiel einer solchen
Verlustnutzung war bislang die VerduBerung der Anteile einer nicht mehr operativ tatigen GmbH
(also eines GmbH-Mantels), bei der ein steuerlicher Verlustvortrag auf einen gewinntrachtigen
Geschaftsbetrieb des Erwerbers libertragen wurde. Dies hatte zur Folge, dass auf Grund der
Verlustvortrage die Gewinne des erwerbenden Geschaftsbetriebs im Ergebnis zundchst nicht der
Besteuerung unterlagen.

Nach der seit dem 1.1.2008 geltenden Rechtslage liegt ein den Verlustvortrag einschrankender
bzw. ausschlieBender sog. schadlicher Beteiligungserwerb vor, wenn

mehr als 25 % oder mehr als 50 % (mit unterschiedlichen Folgen) der Anteile

innerhalb von flinf Jahren

mittelbar oder unmittelbar

an einen Erwerber oder an diesem nahe stehende Personen oder an eine Erwerbergruppe mit
gleich gerichteten Interessen

Ubertragen werden.

Um Ausweichgestaltungen zu unterbinden, greift die Vorschrift auch bei vergleichbaren Sach-
verhalten (z.B. Erwerb eigener Anteile, Kapitalherabsetzung, Abspaltung sowie im Fall des
Stimmrechtsverzichts einzelner Gesellschafter).

Die Rechtsfolgen der Mantelkauf-Regelung stellen sich zweistufig dar:

— Werden innerhalb der Flnfjahresfrist mehr als 25 %, aber nicht mehr als 50 % der Anteile
Ubertragen, sind ,nicht genutzte Verluste" anteilig nicht mehr abziehbar.

— Werden innerhalb der Fiinfjahresfrist mehr als 50 % der Anteile tibertragen, sind die Verlust-
vortrage in vollem Umfang nicht mehr abziehbar (schon eine Ubertragung von 50,1 % ver-
nichtet also 100 % der Verlustvortrage).

Die Neuregelung hat eine Fiille von Detailproblemen aufgeworfen, die in der Praxis — und letzt-
endlich wohl auch durch die Rechtsprechung — noch zu lésen sein werden. Aktuell hat die Fi-
nanzverwaltung nach langwieriger Vorarbeit in einem umfangreichen Schreiben vom 4.7.2008
(Aktenzeichen IV C 7 — S 2745 — a/08/10001, DStR 2008, 1436) ihre Auffassung zur Kldrung of-
fener Fragen dargestellt, die hier nur in Stichworten aufgefiihrt werden kann:

— Der Verlustriicktrag soll nach Auffassung der Finanzverwaltung (auch wenn dies gesetzlich gar
nicht angesprochen wird) eingeschrankt werden;

— die vorweggenommene Erbfolge stellt, wenn sie unentgeltlich erfolgt, keinen schadlichen Er-
werb dar; ebenso wenig die unentgeltliche Erbauseinandersetzung und der Erbfall;

— ein Zwischenerwerb durch Emissionsbanken im Zuge eines Bérsengangs wird nicht als (schad-
liche) Anteilsiibertragung angesehen; Gleiches gilt fiir den Erwerb von Bezugsrechten;
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— die Quoten werden nicht addiert, wenn mehrere Merkmale der Vorschrift erfiillt sind, wenn al-
so z.B. neben Kapitalanteilen auch Stimmrechte (bertragen werden (z.B. Stammaktien und
stimmrechtslose Vorzugsaktien);

— abgestellt wird auf den Ubergang des wirtschaftlichen Eigentums, nicht des juristischen Eigen-
tums;

— auch die bloBe Verkiirzung einer Beteiligungskette (z.B. in einem Konzern) wird als Anwen-
dungsfall der Verlustabzugsbeschrankung gesehen; Beispiel einer schadlichen konzerninter-
nen Umstrukturierung: Die T-GmbH ist Alleingesellschafterin der E-GmbH, diese ist ihrerseits
Alleingesellschafterin der Verlust-GmbH; Konzernspitze ist die M-AG. Die E-GmbH wird auf die
T-GmbH verschmolzen;

— der Funfjahreszeitraum beginnt mit dem Tag des ersten unmittelbaren oder mittelbaren Betei-
ligungserwerbs; flir den Beginn der Frist muss im Ubrigen noch kein Verlustvortrag gegeben
sein;

— Unternehmenssanierungen werden — im Vergleich zur bisherigen Rechtslage — nicht mehr be-
glinstigt;

— in zeitlicher Hinsicht werden erstmals Ubertragungen nach dem 31.12.2007 erfasst. Eine
rlickblickende Betrachtung auf den Zeitraum vor dem 1.1.2008 findet dabei nicht statt, d.h.
Beteiligungserwerbe vor diesem Zeitpunkt werden im Rahmen der Neuregelung nicht beriick-
sichtigt.

Hinweis:

Auf Grund der einschneidenden Konsequenzen der Neuregelung sind bei Kapitalgesellschaften, die -
ber Verlustvortrage verfiigen, Ubertragungen bzw. Erwerbe (wie auch Kapitalherabsetzungen etc.) unge-
achtet ihres Anlasses mit hochster Sorgfalt zu planen und fachlich kompetent zu begleiten. Aus gestalteri-
scher Sicht besonders interessant sind das Tatbestandselement ,Anteilsiibertragung” (da Bezugsrechte
insoweit nicht erfasst sein sollen) sowie die zeitlichen Voraussetzungen der Fiinfjahresfrist (hier kdnnten
zeitlich gestreckte Erwerbe in mehreren Schritten steuerlich vorteilhaft sein).

Kein Gestaltungsmissbrauch bei VerauBerung von GmbH-Anteilen an
beteiligungsidentische GmbH

Die VerauBerung von GmbH-Anteilen an eine von den Gesellschaftern der GmbH neu gegriinde-
te, beteiligungsidentische GmbH ist nicht deshalb rechtsmissbrauchlich, weil die Anteile zu einem
Zeitpunkt verduBert wurden, als die VerduBerung noch nicht dem Halbeinkiinfteverfahren unter-
lag. Auch die Tatsache, dass sich die Tatigkeit der neu gegriindeten GmbH nur auf das Halten
der verauBerten Anteile beschrankt, fihrt nicht zu einem Rechtsmissbrauch. Dies hat der Bun-
desfinanzhof mit Urteil vom 29.5.2008 (Aktenzeichen IX R 77/06, DStR 2008, 1586) zu Gunsten
der Steuerpflichtigen entschieden.

Im Streitfall waren in 2001 drei Gesellschafter zu 41 %, 35 % und 24 % an der X-GmbH betei-
ligt. Am 13.12.2001 errichteten sie eine beteiligungsidentische Y-GmbH; an diese verduBerten
sie am 28.12.2001 die Anteile an der X-GmbH (aus steuerlicher Sicht gerade noch rechtzeitig vor
der Geltung des Halbeinkiinfteverfahrens) zu einem Kaufpreis von insgesamt 50 000 DM und
machten dann in ihren Einkommensteuererklarungen fir das Jahr 2001 einen VerauB3erungs-
verlust geltend — und zwar in voller Héhe, da das Halbeinkiinfteverfahren erst ab 2002 zur
Anwendung kam. Die Finanzverwaltung und das Finanzgericht Minster (Urteil vom 30.5.2006,
Aktenzeichen 11 K 6601/02 E, EFG 2006, 1302) lehnten eine Beriicksichtigung dieses VerauBe-
rungsverlusts ab, da ein Missbrauch von Gestaltungsmdglichkeiten vorliege.

Der Bundesfinanzhof hingegeben sah in dem vorliegenden Sachverhalt weder einen Miss-
brauch von Gestaltungsmdglichkeiten noch ein Scheingeschaft. In seiner Begriindung be-
tonte er,
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— dass es den Gesellschaftern grundsatzlich frei stehe, ob, wann und an wen sie ihre Anteile
verauBern, und

— dass die Berticksichtigung eines VerauBerungsverlusts gesetzeskonform sei, da auch die Aus-
schépfung von Verlusten dem Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfahigkeit ent-
spreche.

Hinsichtlich der erwerbenden GmbH stellte der Bundesfinanzhof schlieBlich fest, dass ein Gestal-
tungsmissbrauch regelmaBig nicht gegeben ist, ,wenn ein Steuerpflichtiger — aus welchen Griin-
den auch immer — auf Dauer zwischen sich und eine Einkunftsquelle eine inlandische Kapitalge-
sellschaft schaltet und alle sich daraus ergebenden Konsequenzen zieht". Dabei komme es auf
den Umfang der unternehmerischen Aktivitdten der zwischengeschalteten GmbH nicht an,
da dies allein in der Entscheidungsbefugnis der Gesellschafter liege. Es genlige vorliegend also,
wenn die Y-GmbH nur die Anteile an der erworbenen GmbH halte, also mithin lediglich vermo-
gensverwaltend tatig sei.

Hinweis:

Der Finanzverwaltung ist nach den klaren Vorgaben des Bundesfinanzhofs im vorliegenden Sachverhalt
nur ein ,Strohhalm™ verblieben, ndmlich die Uberpriifung der Héhe des vereinbarten Kaufpreises. Sollte der
vereinbarte Kaufpreis hinter dem Wert der Anteile zurilickbleiben, ldge eine gemischte verdeckte Einlage
vor. Fir die Frage der Besteuerung des Vorgangs trate bei verdeckten Einlagen der gemeine Wert der An-
teile an die Stelle des VerauBerungspreises, so dass auf diesem Wege versucht werden kénnte, den Verau-
Berungsverlust zu mindern.

Aus der Sicht der Berater und ihrer Mandanten sind die klaren Ausfiihrungen des Bundesfinanzhofs jeden-
falls zu begriiBen: Nicht jede Disposition eines Steuerpflichtigen, die steuerliche Nachteile vermeidet, kann
demnach Uber das Argument ,Missbrauch von Gestaltungsmdglichkeiten® ausgehebelt werden. Dies gilt
insbesondere fiir Gestaltungen (ber zwischengeschaltete Kapitalgesellschaften, deren Abschirmwirkung
der Bundesfinanzhof herausstellt.

Keine nachtraglichen Anschaffungskosten bei FinanzierungsmaBnahmen eines
Aktionars (Biirgschaft/Darlehensverlust)

Bei VerduBerungen von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, die zum steuerlichen Pri-
vatvermogen zdhlen, ist in vielen Fallen dann die Hohe der Anschaffungskosten des VerauBe-
rers umstritten, wenn dieser ,seiner® Gesellschaft Vorteile wirtschaftlicher Art (nachtragliche
Aufwendungen auf die Beteiligung) zugewendet hat.

Zu dieser Problematik haben wir bereits in der Beilage zum Mandanten-Rundschreiben 3-5/2008
(zum Urteil des Bundesfinanzhofs vom 4.3.2008, Aktenzeichen IX R 78/06, DB 2008, 1129 —
,Biirgschaftsiibernahme" vgl. unter der Uberschrift ,Keine nachtriglichen Anschaffungskos-
ten bei Biirgschaftsiibernahme fiir mittelbare Beteiligung", und zum Urteil des Bundesfinanzhofs
vom 4.3.2008, Aktenzeichen IX R 80/06, DB 2008, 1127 — ,Aufwendungsersatzanspruch"
vgl. unter der Uberschrift ,Nichtgeltendmachung eines Aufwendungsersatzanspruchs in der Krise
als nachtrégliche Anschaffungskosten (darlehenséhnliche Kreditierung®) berichtet. Uber einen
ahnlichen Fall hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 2.4.2008 (Aktenzeichen IX R 76/06, DB
2008, 1604) entschieden.

Im Streitfall war der Steuerpflichtige als Gesellschafter an einer AG zunachst unmittelbar mit
15 %, spater mit 13,51 % beteiligt. Fiir diese AG ibernahm der Gesellschafter eine Hochstbe-
tragsbiirgschaft in Héhe von 400 000 DM und gewahrte ihr seinen Anteil am Jahresiiber-
schuss 1998 und am Gewinnvortrag als verzinsliches Darlehen. Im Jahr 2001 wurde Gber das
Vermdgen der AG das Insolvenzverfahren erdffnet und der Gesellschafter Anfang des Jahres
2002 aus der Hochstbetragsbiirgschaft in Anspruch genommen. In der Steuerkldrung fir das
Streitjahr machte der Gesellschafter u.a. den Verlust des Darlehens und die Aufwendungen fir
seine Inanspruchnahme aus der Birgschaft als Auflésungsverlust geltend.
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Der Bundesfinanzhof hat die Frage, ob die Aufwendungen aus dem Verlust des Darlehens und
fur die Biirgschaftsinanspruchnahme als nachtragliche Anschaffungskosten einzustufen sind, ge-
gen die Auffassung des Fachschrifttums mit der Begriindung verneint, dass der Aktionar an der
Gesellschaft im Streitfall nicht unternehmerisch beteiligt war. Hierbei stellte der Bundesfinanzhof
auf zivilrechtliche Uberlegungen ab. Danach setzt die Anwendung der Grundsétze {iber die
Behandlung eigenkapitalersetzender Gesellschafterdarlehen oder ihnen gleichstehender Finan-
zierungshilfen auf eine AG voraus, dass der Darlehensgeber an dieser unternehmerisch beteiligt
ist. Dies setzt in der Regel einen Aktienbesitz von mehr als 25 % voraus (Sperrminoritats-
grenze).

Hinweis:

Die Entscheidung verdeutlicht wieder einmal, dass Blirgschaftsiibernahmen und Darlehenshingaben gegen-
Uber der ,eigenen" Gesellschaft/GmbH in der Praxis sorgfaltig zu iberprifen sind. In Fallen wie dem vorlie-
genden waren andere MaBnahmen zur Starkung der Finanzkraft der AG insgesamt sicherlich vorzugswiirdig
gewesen. Bei Beteiligungen zu héchstens 25 % an einer AG wird kiinftig zu priifen (und zu dokumentieren)
sein, dass dem biirgenden Gesellschafter ein hinreichender Einfluss auf die Unternehmensleitung einge-
rdumt wird. Fehlt es daran, steht der Blirge/Darlehensgeber im Insolvenzfall auch aus steuerlicher Sicht
,Mit leeren Handen" da.

Beriicksichtigung von Verlusten aus einer ausldandischen Betriebsstitte

Deutsche Unternehmen sind zunehmend auch im (europaischen) Ausland tatig. Aus steuerlicher
Sicht interessant ist dabei insbesondere die Frage, ob Verluste aus den Auslandsaktivitaten ge-
nutzt werden kénnen, um die inlandische Steuerbelastung zu mindern.

Zu dieser sehr komplexen Problematik hat jiingst der Europdische Gerichtshof mit Urteil
vom 15.5.2008 (Aktenzeichen C-414/06 — Lidl Belgium GmbH & Co. KG, GmbHR 2008, 709)
Stellung genommen,; diese Entscheidung sei hier nur kurz wie folgt skizziert:

Im Streitfall hatte die ,Lidl Belgium KG", die ihren Sitz in Deutschland hat, im Steuerjahr 1999
mit ihrer Betriebsstatte in Luxemburg einen Verlust erwirtschaftet, den sie auch im Inland steu-
erlich geltend machen wollte.

Nunmehr stellte der Europaische Gerichtshof hierzu fest, dass ein VerstoB3 gegen die Nieder-
lassungsfreiheit auch dann nicht vorliegt, wenn zwar inldndische Betriebsstdttenverluste mit
Stammhausgewinnen ohne Einschrankung verrechenbar sind, ausldndische Betriebsstattenver-
luste dagegen nicht. Verluste einer auslandischen Betriebsstatte kénnen also im Inland unter
Umstédnden nicht geltend gemacht werden. Entscheidend ist nach Ansicht des Europdischen Ge-
richtshofs, dass eine Symmetrie hinsichtlich der steuerlichen Behandlung von Gewinnen und Ver-
lusten gelten muss: Sind ausldndische Betriebsstattengewinne nach dem einschldgigen Doppel-
besteuerungsabkommen im Betriebsstattenstaat (Ausland) zu versteuern, so kann der Stamm-
hausstaat die Geltendmachung auslandischer Verluste versagen.

Hinweis:

Ob diese Erwagungen des Europadischen Gerichtshofs Bestand haben werden, ist angesichts aktuell anhan-
giger weiterer Verfahren offen. Jedenfalls wird im Fachschrifttum deutliche Kritik an diesem Urteil gelibt.
Positiv hervorzuheben ist allerdings, dass nach Auffassung des Europadischen Gerichtshofs die Beriicksichti-
gung endgliltig erlittener Auslandsverluste im Inland dann zu erfolgen hat, wenn sich diese Verluste auch
im Betriebsstattenstaat nicht auswirken kdnnen und somit definitiv wéren.

Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2009 eine generelle Neu-
ordnung der Berticksichtigung von Auslandsverlusten erfolgen soll.
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Billigkeitsregelung fiir die Auszahlung von Kleinbetriagen beim
Korperschaftsteuerguthaben

Aus der Umstellung des Korperschaftsteuersystems vom sog. Anrechnungsverfahren auf
das sog. Halbeinkiinfteverfahren resultieren noch umfangreiche Erstattungsanspriiche der Kor-
perschaften gegeniiber dem Fiskus. Nach diversen Gesetzesdanderungen in diesem Bereich steht
nach aktueller Rechtslage den Korperschaften eine Auszahlung der Korperschaftsteuerguthaben
von 2008 bis 2017 in zehn gleichen Jahresbetragen zu.

Zu dieser ratierlichen Auszahlung von Korperschaftsteuerguthaben gilt eine Vereinfachungs-
regelung, zu der sich jiingst die Finanzverwaltung wie folgt geduBert hat (Schreiben des Bundes-
finanzministeriums vom 21.7.2008, Aktenzeichen IV C 7 — S 2861/07/10001): Betragt der fest-
gesetzte Anspruch auf Auszahlung des Kérperschaftsteuerguthabens nicht mehr als 1 000 €, ist
er aus Billigkeitsgriinden in einer Summe auszuzahlen.

Erhoht sich der Anspruch in derartigen Fallen spater durch eine gednderte Festsetzung auf einen
Betrag von mehr als 1 000 €, ist der ausgezahlte Betrag nicht zuriickzufordern, um den Verein-
fachungseffekt nicht zu beeintrachtigen. Ergibt sich aus der geanderten Festsetzung ein Aus-
zahlungsanspruch, der den bisher ausgezahlten Einmalbetrag um nicht mehr als 1 000 € lber-
steigt, ist der Ubersteigende Betrag ebenfalls in einer Summe auszuzahlen. Ein hdherer lber-
steigender Betrag ist allerdings auf die verbleibenden Falligkeitstermine des Auszahlungszeit-
raums zu verteilen.

Neues aus der Gesetzgebung

a) Auswirkungen des Jahressteuergesetzes 2008

Das am 20.12.2007 im Bundesgesetzblatt (I 2007, 3150) verdffentlichte Jahressteuergesetz
2008 bringt insbesondere zwei erst ab 2009 relevante Anderungen mit sich, auf die sich GmbH-
Gesellschafter und GmbH-Geschaftsfihrer einzustellen haben:

— Zum einen sind die Kapitalertragsteuer-Anmeldungen erstmals fiir Kapitalertrdge, die
dem Glaubiger nach dem 31.12.2008 zuflieBen, auf elektronischem Weg an die Finanzverwal-
tung zu Ubermitteln; von Bedeutung ist dies insbesondere auch fiir Gewinnausschiittungen
der GmbH.

— Zum anderen greift ab 2009 grundsatzlich die mit dem Unternehmensteuerreformgesetz 2008
neu eingefiihrte sog. Abgeltungsteuer. Die entsprechenden Vorschriften gelten im Regelfall
auch fiir die Gesellschafter einer GmbH. Sie haben zur Folge, dass bei den Einkiinften aus Ka-
pitalvermégen ab 2009 ein Werbungskostenabzug nicht mehr méglich und zudem auch die
Verlustverrechnung stark eingeschrankt sein wird. Gravierende Nachteile ergeben sich ins-
besondere dann, wenn auf Gesellschafterebene der Erwerb der Anteile durch ein Darlehen fi-
nanziert wurde und daraus Refinanzierungszinsen anfallen. Derartige Refinanzierungsaufwen-
dungen wiirden kiinftig keine steuerliche Wirkung mehr entfalten. Hier hat das Jahressteuer-
gesetz 2008 Abhilfe geschaffen, da unter bestimmten Voraussetzungen eine Optionsméglich-
keit eingerdumt wird. — Diese Option sieht die Anwendung des progressiven Einkom-
mensteuertarifs unter Eréffnung des Werbungskostenabzugs im Rahmen des Tei-
leinkiinfteverfahrens vor. Das Steuerabzugsverfahren ist von der Optionsmdglichkeit nicht
betroffen. Die Optionsmdglichkeit kann ausschlieBlich im Veranlagungsverfahren geltend ge-
macht werden. Voraussetzung fiir die Antragstellung ist, dass der Gesellschafter in dem
Jahr, fur das der Antrag erstmals gelten soll, entweder (a) unmittelbar oder mittelbar zu min-
destens 25 % an der Kapitalgesellschaft beteiligt ist oder (b) zu mindestens 1 % beteiligt und
beruflich (z.B. als Geschaftsflihrer) flr diese tatig ist. Somit ist ab 2009 sorgfaltig zu prifen,
ob die Voraussetzungen fiir die Antragstellung vorliegen und diese steuerlich sinnvoll ist.
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b) Auswirkungen des Unternehmensteuerreformgesetzes

Die mit dem Unternehmensteuerreformgesetz 2008 neu eingefiihrte sog. Abgeltungsteuer
greift — wie schon erwahnt — im Regelfall auch flir die Gesellschafter einer GmbH, soweit die
Einklinfte zu den privaten Kapitaleinkiinften zdhlen. Daher sind ab 2009 insbesondere folgende
Eckpunkte zu beachten:

— Gewinnausschiittungen der GmbH unterliegen im Grundsatz der Abgeltungsteuer, d.h.
dem besonderen Steuersatz und dem Verbot des Abzugs von Werbungskosten (es wird nur
ein Sparerpauschbetrag von 801 € bzw. 1 602 € bei Zusammenveranlagung gewahrt); auf die
Ausnahme der vorstehend genannten Optionsméglichkeit sei hier nochmals verwiesen.

— Zinszahlungen der GmbH (aus Gesellschafterdarlehen und stillen Beteiligungen) unterlie-
gen dann nicht der Abgeltungsteuer, wenn sie an einen Anteilseigner (oder eine diesem nahe
stehende Person) gezahlt werden, der zu mindestens 10 % an der GmbH beteiligt ist.

— Steuereinbehalt durch die GmbH: Die auszahlende Gesellschaft hat — wie bislang auch —
die Kapitalertragsteuer (= ,Abgeltungsteuer”, zzgl. Solidaritatszuschlag und ggf. Kirchensteu-
er) einzubehalten und abzufiihren. Der Kapitalertragsteuersatz betragt ab dem
1.1.2009 25 % zzgl. Solidaritatszuschlag und ggf. Kirchensteuer. Bei Zinsen fiir Gesellschaf-
terdarlehen ist unverandert regelmaBig keine Kapitalertragsteuer einzubehalten.

— AnteilsverdauBerungen unterliegen der Abgeltungsteuer, wenn die Anteile nach dem
31.12.2008 erworben werden — und auch nur dann, wenn die gesamte Beteiligung des Ge-
sellschafters weniger als 1 % betragt (andernfalls erfolgt eine Besteuerung — wie bislang auch
schon — nach den Regelungen des § 17 EStG und dem normalen Einkommensteuertarif). Bei
Anteilen, die vor dem 1.1.2009 erworben wurden und langer als ein Jahr gehalten werden
und die Beteiligung des Gesellschafters geringer als 1% ist, kdnnen steuerfrei verauBert wer-
den. Die Abgeltungsteuer greift insoweit nicht.

c) Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2009

Am 18.6.2008 ist der Regierungsentwurf zum Jahressteuergesetz 2009 beschlossen worden. Der
Bundesrat hat dariiber am 19.9.2008 beraten und verschiedene Anderungen empfohlen. Fol-
gende geplante Anderungen sind dabei aus Sicht der GmbH-Gesellschafter und GmbH-
Geschaftsfiihrer besonders hervorzuheben:

— Zinsschranke: Im Zuge der Unternehmensteuerreform ist der Betriebsausgabenabzug fir
Zinsaufwendungen deutlich eingeschrankt worden (sog. Zinsschranke). Dies gilt — verkiirzt
dargestellt — allerdings nur fiir solche Unternehmen, die einem Konzern angehéren und bei
denen die Zinsaufwendungen die Zinsertrage um mindestens 1 Mio. € Ubersteigen oder bei
denen eine schadliche Gesellschafterfremdfinanzierung vorliegt. Einzelne Detailregelungen zur
Zinsschranke sollen nun entscharft werden, so soll ein Unterschreiten der Konzerneigenkapi-
talquote um bis zu finf Prozentpunkte unschadlich sein, zudem wird die Einflihrung einer Be-
teiligungsbuchwertkiirzung empfohlen, was die Finanzierung von Holdinggesellschaften deut-
lich vereinfachen wiirde.

— Streubesitzdividenden: Unter Streubesitzdividenden i.S.d. urspriinglichen Referentenent-
wurfs sollen Ausschittungen auf Beteiligungen an anderen Kapitalgesellschaften, die zu Be-
ginn des Veranlagungszeitraums weniger als 10 % betragen, verstanden werden. Fiir derarti-
ge Beteiligungen war geplant, die Steuerfreiheit fiir Dividenden und VerduBerungsgewinne
abzuschaffen. Derartige Uberlegungen sind im aktuellen Regierungsentwurf nicht mehr ent-
halten, gleichwohl aber noch in der politischen Diskussion; daher wird hier der weitere Verlauf
des Gesetzgebungsverfahrens sorgfaltig zu beobachten sein.
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Hinweis:
Die vorgesehenen Regeln sind im Einzelnen noch umstritten. Mit einer endgiiltigen Verabschiedung des Ge-

setzes ist bis zum Jahresende gleichwohl zu rechnen (geplante Zustimmung des Bundesrats am
19.12.2008).

d) Modernisierung des GmbH-Rechts (MoMiG)

Das ,Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekampfung von Missbrauchen
(MoMiG)" ist verkiindet und am 1.11.2008 in Kraft getreten. Als Kernpunkte der Reform sind
nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens folgende Aspekte zu nennen:

— Musterprotokoll statt Mustergesellschaftsvertrag: Fir Standardgriindungen (d.h.
Bargriindungen mit héchstens drei Gesellschaftern und zunachst nur einem Geschaftsfiihrer)
werden zwei beurkundungspflichtige Musterprotokolle (einerseits Einpersonen-GmbH, ande-
rerseits Mehrpersonen-GmbH) als Anlage zum GmbH-Gesetz zur Verfligung gestellt, die als
Gesellschaftsvertrdage gelten. Die GmbH-Griindung wird durch die Verwendung eines Muster-
protokolls vereinfacht. Bei der neu eingefiihrten Unternehmergesellschaft mit geringem
Stammekapital ist die Griindung daher kostenguinstig.

Hinweis:

Die Verwendung eines solchen Musterprotokolls wird allerdings uneingeschrankt nur fiir eine Einpersonen-

GmbH empfohlen, da bei dem Musterprotokoll fiir eine Mehrpersonen-GmbH u.a. die Vererblichkeit und

VerauBerlichkeit nicht beschrénkt und auch die Einziehung gegen den Willen des Gesellschafters nicht ges-
tattet ist.

— Mindeststammkapital: Die Hohe des Mindeststammkapitals der ,klassischen® GmbH bleibt
unverandert bei 25 000 €. Allerdings muss kiinftig jeder Geschaftsanteil nur noch auf einen
Betrag von mindestens 1 € lauten. Vorhandene Geschaftsanteile kénnen daher kiinftig leichter
gestlickelt werden.

— Einpersonen-Griindungen: Das Erfordernis der vollstandigen Aufbringung des Stammkapi-
tals bei Einpersonen-Griindungen vor Anmeldung zum Handelsregister entfallt; eine Sicherheit
ist nicht mehr zu leisten.

Hinweis:

Damit werden die bisherigen sog. Strohmann-Griindungen, bei denen ein Dritter (zur Vermeidung der
Einpersonen-Griindung) treuhdnderisch einen Minigeschaftsanteil fiir den Mitgesellschafter hielt, Gber-
flissig.

— Unternehmergesellschaft: Eingefiihrt wird die sog. Unternehmergesellschaft, welche ins-
besondere fiir Griindungsvorhaben gedacht ist (,GmbH-light") und grds. allen Bestimmungen
des GmbH-Gesetzes unterliegt. Diese ist wie die klassische GmbH haftungsbeschrankt, kann
aber schon mit einem Stammkapital von mindestens 1 € gegriindet werden. Sie darf nicht die
Rechtsformbezeichnung ,,GmbH" fiihren, sondern muss zwingend den Zusatz ,Unternehmer-
gesellschaft (haftungsbeschrankt)" oder ,UG (haftungsbeschrankt)" fiihren. Zudem sind bei
der Unternehmergesellschaft besondere Anforderungen an die Kapitalerhaltung zu beachten,
so darf die Unternehmergesellschaft ihre Gewinne nicht voll ausschiitten, sondern muss viel-
mehr das Mindeststammkapital der ,,normalen GmbH" nach und nach ansparen (in der Form
einer gesetzlichen Ricklage), und zwar in Hohe von jeweils einem Viertel des um einen Ver-
lustvortrag aus dem Vorjahr geminderten Jahrestiberschusses.

— Verdeckte Sacheinlage: Eine verdeckte Sacheinlage liegt vor, wenn zwar formell eine
Geldeinlage vereinbart und geleistet wird, diese aber bei wirtschaftlicher Betrachtung und
aufgrund einer im Zusammenhang mit der Ubernahme der Geldeinlage getroffenen Abrede
als Sacheinlage zu bewerten ist. In diesen Fallen gilt kiinftig, dass der Wert der verdeckten
Sacheinlage auf die fortbestehende Geldeinlagepflicht des Gesellschafters angerechnet wird.
Dabei tragt der Gesellschafter die Beweislast fiir die Werthaltigkeit der Sacheinlage.
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Hinweis:

Aufgrund der Beweislastregelung ist bei verdeckter Sacheinlage jedem Gesellschafter zur Beweissiche-
rung zu raten, d.h. zur entsprechenden Dokumentation der Werthaltigkeit.

Genehmigtes Kapital auch bei der GmbH: Auf Anregung des Bundesrats wird in Anleh-
nung an das Aktienrecht kiinftig auch fiir die GmbH die Mdglichkeit einer Kapitalerhéhung in
Form des genehmigten Kapitals geschaffen. Dies vereinfacht und beschleunigt die Durchfiih-
rung einer Kapitalerhéhung.

Eigenkapitalersetzende Nutzungsiiberlassung: Wird einer GmbH von einem Gesellschaf-
ter ein Gegenstand zur Nutzung Uberlassen, der fiir die Fortflihrung des Unternehmens ,von
erheblicher Bedeutung ist", so treten im Insolvenzfall bei Fortfiihrung des Unternehmens be-
sondere Schutzregeln ein. Danach darf der Uberlassende Gesellschafter wahrend der Dauer
des Insolvenzverfahrens, hochstens aber fiir eine Zeit von einem Jahr ab dessen Eroffnung,
seinen Anspruch auf Aussonderung des Gegenstands nicht geltend machen. Insoweit hat der
Insolvenzverwalter die Moglichkeit der Weiternutzung des Uberlassenen Gegenstands; der
Gesellschafter erhalt fiir die Nutzungsiiberlassung einen finanziellen Ausgleich in Hohe der
durchschnittlichen Vergiitung des vorangegangenen Jahres.

Verscharfung der Bestellungshindernisse fiir Geschiftsfiihrer: Der Katalog der Straf-
taten, an die ein Bestellungshindernis flir Geschaftsfiihrer gekniipft ist, wurde nochmals er-
weitert und zwar um den Grundtatbestand des Betrugs sowie die Sondertatbestdnde des
Computer-, Subventions- und Kapitalanlagebetrugs. Weiterhin haften zukiinftig Gesellschafter,
die vorsatzlich oder grob fahrlassig einer Person, die nicht Geschaftsflihrer sein kann, die Fih-
rung der Geschafte Uberlassen. Die Haftung erfolgt der Gesellschaft gegeniber solidarisch fiir
den Schaden, der dadurch entsteht, dass diese Personen der Gesellschaft gegenuber ihre
Pflichten verletzen.

Bedeutung der Gesellschafterliste: Die Bedeutung der zum Handelsregister eingereichten
Gesellschafterliste nimmt deutlich zu, da im Verhaltnis zur GmbH kiinftig nur noch derjenige
als Gesellschafter anzusehen ist, der auch in dieser Liste eingetragen ist. Kiinftig ist damit vor
allem der gutgldubige Erwerb von Anteilen mdglich, da nunmehr die beim Handelsregister ge-
fuhrte Liste Vertrauensschutz entfaltet. Dies gilt allerdings nur flir tatsachlich existente Anteile
(nicht existente Geschaftsanteile kdnnten z.B. aus einer missgliickten Kapitalerhéhung herriih-
ren).

Hinweis:

Da bei fehlerhafter Gesellschafterliste insoweit die Gefahr besteht, dass ein Geschaftsanteil von einem
Dritten ,gutgldubig wegerworben®™ wird, sollte jeder Gesellschafter regelmaBig diese Liste priifen und
ggf. fur eine Korrektur sorgen.

e) Entwurf eines Steuerbiirokratieabbaugesetzes

Am 23.6.2008 ist der Referentenentwurf eines Gesetzes zur Modernisierung und Entbiiro-
kratisierung des Steuerverfahrens (Steuerbirokratieabbaugesetz) veroffentlicht worden,
das zum 1.1.2009 in Kraft treten soll. Insbesondere sollen papierbasierte Verfahrensablaufe
durch elektronische Kommunikation ersetzt werden; diesbeziiglich sind folgende MaBnahmen
vorgesehen:

— standardmaBige elektronische Ube;_rmittlung der Steuererkldrungen der Unternehmen und
standardisierte und elektronische Ubermittlung der Inhalte der Steuerbilanzen und der Ge-
winn- und Verlustrechnungen fiir Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2010 beginnen;

— im Zuge einer ,Entbirokratisierung" sollen die Schwellenwerte fiir monatlich bzw. vierteljahr-

lich abzugebende Umsatzsteuer-Voranmeldungen auf 7 500 € (dann monatlich) bzw. auf
1 000 € (dann nur vierteljahrlich) und Lohnsteuer-Anmeldungen auf 4 000 € (dann monatlich)
bzw. auf 1 000 € (dann nur vierteljahrlich) angehoben werden.
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Hinweis:

Auch wenn der Biirokratieabbau wenig umstritten erscheint, wird der weitere Verlauf des Gesetzgebungs-
verfahrens sorgfaltig zu beobachten sein; das Gesetz soll zum 1.1.2009 in Kraft treten.

Gestaltungsiiberlegungen zum Jahreswechsel

a) Bilanzpolitik: GroBenklassen des Handelsgesetzbuches beachten

Da kleine Kapitalgesellschaften gegeniiber mittelgroBen und groBen Kapitalgesellschaften bei
der Jahresabschlusserstellung eine Fiille an Vorteilen genieBen, empfiehlt es sich, vor dem
jeweiligen Bilanzstichtag die Schwellenwerte der GroBenklassen des Handelsgesetzbuchs fiir Ka-
pitalgesellschaften genau zu priifen. So unterliegen kleine Kapitalgesellschaften insbesondere
nicht der gesetzlichen Priifungspflicht durch einen vereidigten Buchpriifer oder Wirtschaftspri-
fer, die Aufstellung des Jahresabschlusses kann vergleichsweise spater erfolgen und es sind
auch weniger Pflichtangaben zu machen; zudem muss ein Lagebericht nicht erstellt werden.
Dariiber hinaus existieren deutliche Erleichterungen bei der Publizitdt des Jahresabschlusses.

Es sollte also gepriift werden, ob die jeweiligen Schwellenwerte durch geeignete Gestaltungs-
maBnahmen noch vor dem Bilanzstichtag unterschritten werden kdnnen. Hervorzuheben ist in
diesem Zusammenhang, dass die Rechtsfolgen erst dann eintreten, wenn zwei der genannten
Merkmale an zwei aufeinander folgenden Abschlussstichtagen unter- oder tberschritten werden.

Die GréBenklassen sind nach geltendem Recht — unverandert gegeniiber dem Vorjahr — wie folgt
umschrieben:

aktuell giiltig Kleine GmbH MittelgroBe GmbH GrofB3e GmbH
Bilanzsumme < 4015000 € < 16 060 000 € > 16 060 000 €
Umsatzerlose < 8030000 € < 32120000 € > 32120 000 €
Arbeitnehmer < 50 < 250 > 250

Nach dem vorliegenden Entwurf eines Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) sol-
len die bisherigen €-Schwellenwerte um rund 20 % erhéht werden. Da nach aktuellem Stand
das BilMoG aber voraussichtlich nicht mehr zum 1.1.2009 in Kraft treten wird, bleibt abzuwarten,
ob die neuen Werte wie derzeit geplant bereits fiir den Jahresabschluss 2008 greifen werden.

Geplant Kleine GmbH Mittelgroe GmbH Gro3e GmbH
Bilanzsumme < 4840000 € < 19250 000 € > 19 250 000 €
Umsatzerlose < 9680000 € < 38500 000 € > 38 500 000 €
Arbeitnehmer < 50 < 250 > 250

Gleichgerichtete Uberlegungen sind auch bei Vorliegen von Tochtergesellschaften beziiglich
der Schwellenwerte zur Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses
anzustellen. Es besteht dann eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses, wenn
mindestens zwei der drei nachfolgend genannten Merkmale Uberschritten werden. Bei der Pri-
fung der Konzernrechnungspflicht wird zwischen der Bruttomethode, bei welcher aus den Bilan-
zen der einzubeziehenden Unternehmen lediglich durch Aufaddieren eine Summenbilanz erstellt
wird, und der Nettomethode, bei der ein ,Probe"-Konzernabschluss einschlieBlich der erforderli-
chen Konsolidierungsbuchungen erstellt wird, unterschieden.
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aktuell giiltig Bruttomethode Nettomethode
Bilanzsumme < 19272000 € < 16 060 000 €
Umsatzerldse < 38544 000 € < 32120000 €
Arbeitnehmer < 250 < 250

Allerdings sollen auch insoweit nach dem Entwurf des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes
(BilMoG) die bisherigen €-Schwellenwerte kiinftig um rund 20 % auf folgende Werte erhéht
werden:

Geplant Bruttomethode Nettomethode
Bilanzsumme < 21 000 000 € < 19250000 €
Umsatzerldse < 42000 000 € < 38500 000 €
Arbeitnehmer < 250 < 250
Hinweis:

Soweit beabsichtigt ist, die Bilanzsumme mit dem Ziel des Unterschreitens der Schwellenwerte zu mindern,
kénnen diverse sowohl sachverhaltsgestaltende als auch bilanzpolitische Instrumente genutzt werden, de-
ren Einsatz im konkreten Einzelfall zu priifen ware (z.B. Aufschub von AuBenfinanzierungen, sale-and-
lease-back-Gestaltungen, Vornahme von Gewinnausschiittungen, Abtretung von Forderungen, Auslagerung
von Pensionsverpflichtungen).

b) Ergebnispolitische MaBnahmen zur Vermeidung der Mindestbesteuerung

Die ab dem VZ 2004 eingefiihrte Beschrankung der Nutzung eines Verlustvortrags, nach
der unbeschrankt nur noch Verluste in Hohe von 1 Mio. € und (ber diesen Sockelbetrag hinaus-
gehende Verluste nur noch zu 60 % verrechnet werden diirfen (sog. Mindestbesteuerung),
sollte auch aktuell wieder Anlass sein, durch geeignete MaBnahmen das Entstehen oder die Er-
héhung eines nur begrenzt abzugsfahigen Verlustvortrags zu vermeiden.

Der drohenden Mindestbesteuerung sollte im ersten Schritt eine friihzeitige Ergebnisplanung
entgegengesetzt werden. Drohen danach Verluste hinsichtlich ihres Abzugs eingeschrankt zu
werden, so sollten MaBnahmen zur Einkiinfteverlagerung gepriift werden:

— Verbesserung des Ergebnisses der GmbH durch Verzicht des Gesellschafters auf Nutzungs-
oder Tatigkeitsvergiitungen oder Zinsen; ein solcher Verzicht ist steuerlich allerdings
nicht riickwirkend mdglich;

— Vorziehen gewinnrealisierender Vorgange auf 2008, z.B. durch VerdauBerungen im Un-
ternehmensverbund oder vorgezogene Abnahmen eines Auftrags;

— Verschieben von Aufwendungen, z.B. Erhaltungs- oder WerbemaBnahmen, in das Jahr
2009;

— soweit dies im Einzelfall zuldssig ist, kénnen zur Ergebnisbeeinflussung u.U. auch Bilanzie-
rungs- und Bewertungswahlrechte anders als bisher ausgeiibt werden. Spielrdume bie-
ten sich insbesondere im Bereich der Riickstellungen und vielfach auch bei der Bewertung des
Vorratsvermdgens.

c) Uberlegungen zur Ausschiittungspolitik zum Jahreswechsel 2008/2009

Soweit Gewinnausschittungen anstehen, ist zu berlegen, ob diese noch in 2008 oder erst in
2009 erfolgen sollen. Bei dieser Entscheidung sind die steuerliche Situation der Gesellschaft ei-
nerseits und die steuerliche Situation des Gesellschafters andererseits zu beriicksichtigen:
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— Ist der Gesellschafter der GmbH eine natiirliche Person, so ist entscheidungserheblich, in
welchem Veranlagungszeitraum der personliche Spitzensteuersatz niedriger ist; in diesem
Veranlagungszeitraum sollte dann ausgeschiittet werden.

Die bereits in der Rubrik ,Fiir GmbH-Gesellschafter und GmbH-Geschéftsfiihrer" unter der U-
berschrift,Auswirkungen des Unternehmensteuerreformgesetzes" angesprochene Abgel-
tungsteuer greift nicht schon in 2008, sondern erst in 2009 — und dann auch nur fiir Ein-
kiinfte im Privatvermdgen, sodass bei einem hoheren personlichen Grenzsteuersatz auf den
ersten Blick auch ein aktueller Ausschittungsverzicht zu Gunsten einer hdheren Ausschiittung
in 2009 in Betracht gezogen werden kdnnte. Gegen einen solchen Ausschittungsverzicht
spricht allerdings, dass zeitgleich mit Einflihrung der Abgeltungsteuer das sog. Halbeinkiinfte-
verfahren flir Dividendenzahlungen im Privatvermégen wegfallt, sodass im Ergebnis die Belas-
tung ansteigen wird. Handlungsempfehlung kann daher nur sein, bislang thesaurierte Gewin-
ne tendenziell noch in 2008 auszuschiitten; dabei ist aber immer auch die individuelle Be-
steuerungssituation des Gesellschafters (und natiirlich auch die wirtschaftliche Lage der
GmbH) zu beachten. Gleiches gilt, wenn die Anteile im Betriebsvermdgen gehalten werden,
da der steuerfreie Anteil der Ausschiittung von bisher 50 % auf 40 % in 2009 gesenkt wird.
Ggf. sollten auch die Gewinne des Geschéftsjahres 2008 noch bis zum 31.12.2008 mittels ei-
ner Vorabausschiittung an die Gesellschafter ausgekehrt werden.

— Ist der Gesellschafter der GmbH seinerseits eine Kapitalgesellschaft, macht es nach der
derzeitigen Rechtslage keinen Unterschied, ob die Ausschiittung in 2008 oder 2009
erfolgt.

Wichtige aktuelle Entscheidungen und Verwaltungsanweisungen fiir GmbH und
Geselischafter

Nachfolgend sind einige wichtige Entscheidungen und Verwaltungsanweisungen aus 2008, die
fur die GmbH und ihre Gesellschafter Anlass geben kénnen, bestehende Gestaltungen und Ver-
einbarungen zu Uberpriifen, zusammengefasst:

— Anteilskauf — Ubergang des wirtschaftlichen Eigentums: Im Urteil vom 4.7.2007 (Ak-
tenzeichen VIII R 68/05, BStBIl II 2007, 937) hat der Bundesfinanzhof festgestellt, dass die
Vereinbarung einer Erwerbsoption regelmaBig noch kein wirtschaftliches Eigentum begriindet.
Vielmehr komme es auf den Erwerb einer rechtlich geschiitzten, auf den Erwerb des
Rechts gerichteten Position sowie auf den Ubergang der mit dem Anteil verbundenen we-
sentlichen Rechte (insbesondere Gewinnbezugsrecht und Stimmrecht) und des Risikos ei-
ner Wertminderung bzw. der Chance einer Wertsteigerung an. Dies bejaht der Bundesfi-
nanzhof bei Vereinbarung einer beidseitig verpflichtenden Option (sog. Doppeloption, Urteil
vom 11.7.2006, Aktenzeichen VIII R 32/04, BStBI II 2007, 296).

— Mantelkauf: Mit der Unternehmensteuerreform 2008 sind die Regelungen zum sog. Mantel-
kauf erheblich verscharft worden, insbesondere wird es fiir den Untergang eines Verlust-
vortrags kinftig nur noch auf die Hohe des Anteilsiibergangs ankommen, nicht jedoch auf die
Zufiihrung von neuem Betriebsvermdgen. Dazu hat nun die Finanzverwaltung in einem um-
fangreichen Schreiben (BMF-Schreiben vom 4.7.2008, Aktenzeichen IV C 7- S 2745-
a/08/10001, BStBI I 2008, 736) ihre Auffassung zur Klarung offener Fragen dargestellt. Zu
Details sei auf die Rubrik ,Flir GmbH-Gesellschafter und GmbH-Geschaftsfiihrer® zum Man-
danten-Rundschreiben 6/2008 verwiesen.

— VerauBerung eines Bezugsrechts: Gewinne aus der VerduBerung eines durch eine Kapi-
talerhohung entstandenen Bezugsrechts sind nach Auffassung des Bundesfinanzhofs (Urteil
vom 23.1.2008, Aktenzeichen I R 101/06, BStBI II 2008, 719), der insoweit die Auffassung
der Finanzverwaltung (vgl. BMF-Schreiben vom 28.4.2003, BStBI I 2003, 292) bestatigt, kor-
perschaftsteuerpflichtig.
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— Nachtragliche Anschaffungskosten: Bei VerduBerungen von Beteiligungen an Kapi-
talgesellschaften, die zum steuerlichen Privatvermdgen zdhlen, ist hdufig dann die Hohe
der Anschaffungskosten des VerauBerers strittig, wenn dieser ,seiner" Gesellschaft unmittel-
bar oder mittelbar Vorteile wirtschaftlicher Art (nachtragliche Aufwendungen auf die Beteili-
gung) zugewendet hat. Dazu hat der Bundesfinanzhof mit mehreren Urteilen Stellung ge-
nommen: Danach kann die Biirgschaftsiibernahme zugunsten einer mittelbaren Beteili-
gung nicht zu nachtraglichen Anschaffungskosten einer unmittelbaren Beteiligung fuhren (Ur-
teil vom 4.3.2008, Aktenzeichen IX R 78/06, BStBI II 2008, 575). Verzichtet hingegen der Ge-
sellschafter auf die Geltendmachung eines Ersatzanspruchs gegeniiber der Gesellschaft,
so kann darin eine verdeckte Einlage zu sehen sein, die zu nachtraglichen Anschaffungskosten
fuhrt (Urteil vom 4.3.2008, Aktenzeichen IX R 80/06, BStBI II 2008, 577). Zu Verlusten aus
der Biirgschaftsiibernahme zugunsten einer unmittelbaren Beteiligung an einer AG hat der
Bundesfinanzhof mit Urteil vom 2.4.2008 (Aktenzeichen IX R 76/06, BStBI II 2008, 706) ent-
schieden, dass nur dann nachtragliche Anschaffungskosten vorliegen kénnen, wenn der Ge-
sellschafter unternehmerisch beteiligt ist, was in der Regel einen Anteilsbesitz von mehr als
25 % an der AG voraussetzt. Die 25 %-Grenze bezieht sich nur auf Beteiligungen an AGs,
nicht auf GmbH-Anteile. Sie ist Voraussetzung fir die analoge Anwendung des Eigenkapitaler-
satzrechts auf AGs.

— VerauBerung von GmbH-Anteilen an beteiligungsidentische GmbH: Die VerduBerung
von GmbH-Anteilen an eine von den Gesellschaftern der GmbH neu gegriindete, beteiligungs-
identische GmbH ist nicht deshalb Gestaltungsmissbrauch, weil die Anteile zu einem Zeit-
punkt verauBert wurden, als die VerauBerung noch nicht dem Halbeinkiinfteverfahren unter-
lag, oder weil sich die Tatigkeit der neu gegriindeten GmbH auf das Halten der verduBerten
Anteile beschrankte. Dies hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 29.5.2008 (Aktenzeichen IX
R 77/06, BStBI II 2008, 789) zu Gunsten der Steuerpflichtigen mit dem Hinweis entschieden,
dass es regelmaBig nicht schadlich sei, wenn ein Steuerpflichtiger — aus welchen Griinden
auch immer — auf Dauer zwischen sich und eine Einkunftsquelle eine inlédndische Kapitalge-
sellschaft schalte und alle sich daraus ergebenden Konsequenzen ziehe.

— Ratierliche Auszahlung von Korperschaftsteuerguthaben: Betrdgt der Anspruch auf
Auszahlung des Koérperschaftsteuerguthabens nicht mehr als 1 000 €, ist er aus Billigkeits-
griinden in einer Summe und nicht etwa Uber zehn Jahre verteilt auszuzahlen (BMF-
Schreiben vom 21.7.2008, Aktenzeichen IV C 7 — S 2861/07/10001, BStBI I 2008, 741).

— Haftung eines Geschaftsfiihrers: Der Geschaftsfiihrer einer GmbH haftet nicht, wenn er
seiner gesetzlichen Verpflichtung folgend Arbeitnehmeranteile der Sozialversicherung und
Lohnsteuer zu einem Zeitpunkt abfiihrt, in dem die GmbH bereits insolvenzreif war, ein ent-
sprechend beauftragter Wirtschaftspriifer das Vorliegen einer Uberschuldung aber verneint
hatte. Dies hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 14.5.2007 (Aktenzeichen II ZR 48/06,
HFR 2007, 1242) unter Hinweis auf die ,Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaf-
ten Geschiftsleiters" festgestellt. In einem weiteren Verfahren (Urteil vom 27.2.2007, Ak-
tenzeichen VII R 67/05, BFH/NV 2007, 1732) hat der Bundesfinanzhof aber auch festgestellt,
dass ein Geschaftsfiihrer zwar grundsatzlich fiir nicht abgefiihrte Lohnsteuer haftet, nicht je-
doch, soweit die Nichtabfiihrung innerhalb eines Zeitraums von hdchstens drei Wochen vor
dem rechtzeitig gestellten Insolvenzantrag liegt.
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Checkliste: Wichtige aktuelle Entscheidungen und Verwaltungsanweisungen zur
verdeckten Gewinnausschiittung

Der Jahreswechsel sollte erneut zum Anlass genommen werden, insbesondere bestehende Ver-
einbarungen zwischen der GmbH und ihren Gesellschaftern bzw. Gesellschafter-
Geschaftsfiihrern im Hinblick auf Risiken beziiglich verdeckter Gewinnausschiittungen zu Gber-
priifen, wobei insbesondere die nachfolgend genannten, im Jahr 2008 bekannt gewordenen fi-
nanzgerichtlichen Entscheidungen und Verwaltungsanweisungen zu beachten sind. Die Uberprii-
fung der Vereinbarungen kénnte nach Art einer Checkliste strukturiert anhand folgender
Schwerpunkte erfolgen:

a) Geschaiftsfiihrervertrage (Gesamtausstattung, Zusammensetzung der Vergiitung, Tantie-
men, sonstige Bestandteile und Nebenleistungen)

b) Pensionszusagen (insbesondere Erdienbarkeit und Finanzierbarkeit)
c) Ubernahme von Aufwendungen bzw. Minderungen des Vermégens bei der GmbH

d) Sonstiges

Zu a) Geschaftsfiihrervertrage

— Umsatzabhdngige Provisionen an den beherrschenden Gesellschafter-Geschaftsfiihrer
sind nach herrschender Auffassung des Bundesfinanzhofs in der Regel den Umsatztantie-
men gleichzusetzen und damit als verdeckte Gewinnausschiittung zu werten, weil dies
die Gefahr der Gewinnabsaugung und das Risiko beinhalte, dass Umsdtze zu Lasten der Ren-
tabilitat in die Hohe getrieben wiirden. Etwas anderes kann allenfalls in Fallen sog. Vertriebs-
provisionen (wenn der Geschaftsfiihrer ausschlieBlich fiir den Vertrieb zusténdig ist und kei-
nen unmittelbaren Einfluss auf den Gewinn der GmbH nehmen kann) sowie in betrieblichen
Aufbau- oder Umbauphasen gelten. Diese Ausnahmen gelten allerdings nur, wenn in der Tan-
tiemevereinbarung eine zeitliche und hohenmaBige Begrenzung der Tantieme vorgese-
hen ist, darauf weist das Finanzgericht Miinchen mit Urteil vom 22.10.2007 (Aktenzeichen
7 K 4673/05, EFG 2008, 321) hin; es bedarf insoweit einer eigenstandigen Vereinbarung.

— Zur Angemessenheit der Gesamtausstattung von Gesellschafter-Geschaftsfiihrern hat
das Finanzgericht Berlin-Brandenburg mit Urteil vom 27.9.2007 (Aktenzeichen 6 K 8215/06 B,
EFG 2008, 232) festgestellt, dass es unter dem Kriterium der Fremdublichkeit keine festen
Regeln fiir die Bestimmung der Angemessenheit gebe, sondern dass die angemessenen Be-
ziige eines Gesellschafter-Geschaftsfilthrers im Einzelfall durch Schatzung des Finanzamts
und ggf. des Finanzgerichts zu ermitteln seien. Da sich eine solche Schatzung naturgemaB auf
eine Bandbreite von Betrdgen erstrecke, seien auch nur die Betrdge als verdeckte Ge-
winnausschiittung zu werten, die den oberen Rand der Bandbreite Ubersteigen. MaBBge-
bende Kriterien bei der Schatzung koénnen sein: Art und Umfang der Tatigkeit, Risikobereit-
schaft, Verhaltnis des Geschaftsfiihrergehalts zum Gesamtgewinn, Umsatz, Gewinn, Umsatz-
entwicklung, Gewinnaussichten, Umfang des Kundenkreises und Anzahl der Mitarbeiter.

— Angemessene Hohe der Geschiftsfiihrerbeziige: Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg
hat weiterhin mit Urteil vom 16.1.2008 (Aktenzeichen 12 K 8312/04 B, EFG 2008, 717) hin-
sichtlich der Frage des Vorliegens einer verdeckten Gewinnausschittung die Angemessenheit
von Geschaftsfiihrerbeziigen gepriift und dabei folgende Grundsatze betont:

— Die Prifung der Angemessenheit erfordert immer eine Gesamtwiirdigung aller Umstande
des konkreten Falles.

— Zur Beantwortung dieser Frage ist bei Geschaftsfiihrervergiitungen ein Fremdvergleich vor-
zunehmen, der auf die Gesamtausstattung, also die Summe aller Vorteile, abstellt.
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— Im Rahmen des Fremdvergleichs ist zu beriicksichtigen, was gleichartige Betriebe ihren Ge-
schaftsfiihrern fiir entsprechende Leistungen gewdhren (externer Fremdvergleich);
hierbei kénnen auch Gehaltsstrukturuntersuchungen Beriicksichtigung finden.

— Eine Obergrenze dergestalt, dass der GmbH nach Abzug der Geschéftsfiihrervergiitungen
mindestens ein Gewinn in Hoéhe der gezahlten Geschaftsfiihrervergitungen verbleiben
muisse und die dariiber hinausgehenden Betrdge als verdeckte Gewinnausschiittung zu
qualifizieren seien, ist nach Auffassung des Finanzgerichts nicht haltbar.

— Angemessene Hohe der Geschiftsfiihrerbeziige: Auch der Bundesfinanzhof hat sich in
2008 mit den méglichen Hochstgrenzen der finanziellen Ausstattung der Geschaftsfih-
rer befasst. Mit Beschluss vom 5.3.2008 (AZ I B 171/07, HFR 2008, 719) hat er entschieden,
dass auch inlandische Betriebsstatten ausléndischer Kapitalgesellschaften verdeckte Gewinn-
ausschiittungen bewirken kénnen. Fir die Ermittlung des Betriebsstattengewinns ist das deut-
sche Steuerrecht maBgeblich. Im Streitfall kommt der Bundesfinanzhof unter Wiirdigung vor-
liegender Gehaltsstrukturuntersuchungen im Rahmen des Fremdvergleichs zu dem Er-
gebnis, dass ein Gehaltsaufwand fiir die Geschaftsfliihrung von jahrlich rd. 1 Mio. DM bei einer
+Kleinen® GmbH mit einem Gesamtumsatz von weniger als 10 Mio. DM ,bei weitem Gberhoht"
und damit grundsatzlich als verdeckte Gewinnausschiittung zu werten ist.

Hinweis:

Die erneute entscheidungserhebliche Berlicksichtigung der Gehaltsstrukturuntersuchungen untermauert
deren Bedeutung und starkt die Argumentationsposition der Steuerpflichtigen und ihrer Berater, die sich
bei der Bemessung der Bezlige an diesen Untersuchungen orientieren.

— Hinsichtlich der Frage der Ermittlung der Héhe der Gewinntantieme eines Gesellschaf-
ter-Geschaftsfiihrers stellt sich regelmaBig das Problem, ob sich Verluste aus den Vorjah-
ren auswirken. Dazu geht der Bundesfinanzhof (Urteil vom 18.9.2007, Aktenzeichen I R
73/06, BStBI 2008, 314) davon aus, dass Jahresfehlbetrdage regelmaBig vorgetragen und zu-
nachst mit den Jahresiiberschiissen der Folgejahre ausgeglichen werden miissen.

Hinweis:

Bei der Bemessung einer Gewinntantieme sind also Jahresfehlbetrdge aus den Vorjahren tantieme-
mindernd zu beriicksichtigen.

— Vertragswidrige private Pkw-Nutzung durch den Gesellschafter-Geschaftsfiihrer:
Nutzt ein Gesellschafter-Geschaftsfiihrer trotz eines bestehenden Nutzungsverbots ein Fir-
menfahrzeug fiir private Zwecke, so stellt sich die Frage nach der steuerlichen Wiirdigung.
Dazu hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 23.1.2008 (Aktenzeichen I R 8/06, HFR 2008,
718) in Fortfiihrung seiner bisherigen Rechtsprechung festgestellt, dass bei einem Gesell-
schafter-Geschaftsfiihrer einer GmbH der Vorteil aus der Privatnutzung des Firmenwagens ge-
rade nicht unter Anwendung der sog. 1 %-Methode (wie sie bei Arbeitnehmern zur Anwen-
dung kommt) zu besteuern ist. Vielmehr liegt in derartigen Fallen nach Auffassung des Bun-
desfinanzhofs bei der GmbH eine steuerpflichtige verdeckte Gewinnausschiittung vor, die
mit dem gemeinen Wert der Nutzungstliberlassung zuziiglich eines angemessenen Ge-
winnaufschlags zu bewerten ist.

Zu b) Pensionszusagen

— Mit Erlass vom 6.9.2007 (Aktenzeichen IV B 7 — S 2742/0) hat das Bundesfinanzministerium
zur steuerlichen Wiirdigung der Aufstockung der Riickdeckungsversicherung fiir eine
Pensionszusage Stellung genommen. Danach kann die Aufstockung einer solchen Riickde-
ckungsversicherung flir sich genommen nicht dazu fiihren, eine zunachst betrieblich veran-
lasste Pensionszusage dann als verdeckte Gewinnausschittung anzusehen. Pramienzahlun-
gen, die aufgrund einer notwendig gewordenen Aufstockung einer Riickdeckungsversicherung
geleistet werden, sind danach in der Regel betrieblich veranlasst.
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— Mit Urteil vom 21.8.2007 (Aktenzeichen I R 74/06, BStBI II 2008, 277) hat der Bundesfinanz-
hof in Fortfihrung seiner sténdigen Rechtsprechung unterstrichen, dass die steuerliche An-
erkennung einer Pensionszusage an einen beherrschenden Gesellschafter-
Geschaftsfiihrer die Einhaltung einer zehnjdhrigen Erdienbarkeitsfrist voraussetzt.

— Zusage einer sofort unverfallbaren Altersrente und Kapitalabfindungsrecht: Mit Ur-
teil vom 5.3.2008 (Aktenzeichen I R 12/07, BFH/NV 2008, 1273) hatte der Bundesfinanzhof
Uber einen Streitfall zu entscheiden, in dem zwischen einer GmbH und ihrem Allein-
Gesellschafter-Geschaftsfiihrer der Eintritt des Versorgungsfalls mit dem Erreichen des 65.
Lebensjahrs vereinbart worden war. Im Zuge der Urteilsbegriindung hat der Bundesfinanzhof
zugunsten des beherrschenden Gesellschafter-Geschaftsfiihrers zwei Gestaltungen fiir zu-
lassig erklart:

— Aus steuerlicher Sicht ist grundsatzlich nicht zu beanstanden, wenn eine GmbH ihrem be-
herrschenden Gesellschafter-Geschaftsfiihrer die Anwartschaft auf eine Altersversorgung
zusagt und ihm dabei das Recht einrdumt, anstelle der Altersrente eine bei Eintritt des Ver-
sorgungsfalls fallige, einmalige Kapitalabfindung in Héhe des Barwerts der Rentenver-
pflichtung zu fordern. Dabei ist auch nicht zu beanstanden, wenn die Zusage der Alters-
versorgung nicht von dem Ausscheiden des Begiinstigten aus dem Dienstverhdltnis als Ge-
schaftsfiihrer mit Eintritt des Versorgungsfalls abhdngig gemacht wird.

— Die Zusage sofort unverfallbarer, aber zeitanteilig bemessener Rentenanspriiche kann
steuerlich anerkannt werden. Diese darf sich aber wegen des fiir beherrschende Gesell-
schafter-Geschaftsfiihrer geltenden Nachzahlungsverbots nur auf den Zeitraum zwischen
Erteilung der Versorgungszusage und der gesamten tatsachlich erreichbaren Dienstzeit
erstrecken, nicht aber unter Beriicksichtigung des Diensteintritts.

— Pensionszusagen, die auch nach der Héhe von Umsatztantiemen bemessen werden, sind
in der Regel als verdeckte Gewinnausschiittung einzustufen (so Finanzgericht Diisseldorf vom
4.3.2008, Aktenzeichen 6 K 5337/05 K, G, F, EFG 2008, 1227).

Zu c) Ubernahme von Aufwendungen/Minderungen des Vermogens

— Hingabe eines ungesicherten Darlehens und Ubernahme einer Biirgschaft: Mit Urteil
vom 7.3.2007 (Aktenzeichen I R 45/06, HFR 2007, 1217) hat der Bundesfinanzhof die Grund-
satze seiner standigen Rechtsprechung bestatigt und entschieden, dass die Hingabe eines
ungesicherten Darlehens und die Ubernahme einer Biirgschaft gegeniiber einer in wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten befindlichen ,Schwester-"Gesellschaft, als verdeckte Gewinnausschiit-
tung anzusehen ist.

— Verungliickte Organschaft: Mit Beschluss vom 17.10.2007 (Aktenzeichen I R 39/06,
BFH/NV 2007, 614) hat der Bundesfinanzhof bestatigt, dass Gewinnabfiihrungen, die im
Rahmen einer ,verungliickten Organschaft" erfolgen, als verdeckte Gewinnausschiittung ein-
zustufen sind. Im Streitfall fehlte es an dem Erfordernis der finanziellen Eingliederung der Or-
gangesellschaft, die verlangt, dass die Mehrheit der Stimmrechte an der GmbH schon von Be-
ginn des Wirtschaftsjahrs an dem Organtrager zusteht.

Hinweis:

Der Beschluss unterstreicht erneut, wie entscheidend die sorgfdltige Beachtung der Voraussetzun-
gen fir die Organschaft ist. In Streitfallen steht regelmaBig die Giiltigkeit und Wirksamkeit des Ergeb-
nisabfiihrungsvertrags im Zentrum des Interesses.
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— Mit Urteil vom 19.12.2007 (Aktenzeichen I R 83/06, BFH/NV 2008, 988) hat der Bundesfi-
nanzhof festgestellt, dass Spenden einer Kapitalgesellschaft an eine Religionsge-
meinschaft als verdeckte Gewinnausschiittung zu behandeln sein kénnen. Im Urteilssach-
verhalt hatte eine GmbH den evangelischen Kirchengemeinden im Umkreis ihres Geschaftssit-
zes Spenden in erheblicher Hohe zukommen lassen. Aus dem einseitigen und stetigen
Spendenverhalten der GmbH, die in einem 5-Jahreszeitraum ausschlieBlich an die evangeli-
schen Gemeinden gespendet hatte, leitet der Bundesfinanzhof ab, dass die GmbH nicht in
erster Linie ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden, sondern der Bekenntnis-
zugehorigkeit ihres Gesellschafters Rechnung tragen wollte.

Hinweis:

Als Handlungsempfehlung fiir die Praxis kann nach diesem Urteil nur formuliert werden, dass fortgesetz-
te Zuwendungen (Spenden) auch in Verlustjahren ebenso kritisch zu sehen sind wie eine Konzentration
auf eine Empfangerorganisation. In Zweifelsfallen sollte der Gesellschafter daher in eigener Person als
Spender in Erscheinung treten.

— Gestaltungsmissbrauch in Gestalt einer verdeckten Kaufpreiszahlung: Mit Urteil vom
16.1.2008 (Aktenzeichen 12 K 8354/03, EFG 2008, 719) hat das Finanzgericht Berlin-
Brandenburg entschieden, dass die Zahlung einer Abfindung fiir die Aufgabe der Ge-
schaftsfiihrerfunktion von einer GmbH an ihren ausscheidenden, zu 50 % beteiligten Ge-
sellschafter als verdeckte Gewinnausschiittung anzusehen ist. Im Streitfall lag zum einen kei-
ne klare und im Vorhinein abgeschlossene Vereinbarung vor, zum anderen war in der Abfin-
dung tatsachlich eine Kaufpreiszahlung zu sehen, die eigentlich der Erwerber der Anteile hatte
leisten missen.

— Verdeckte Gewinnausschiittung auch bei nur irrtiimlicher Annahme einer vertrag-
lichen Leistungspflicht: Die Frage, ob auch solche Zahlungen zur Annahme einer verdeck-
ten Gewinnausschiittung fiihren, die in der irrtimlichen Annahme einer vertraglichen Leis-
tungspflicht an ehemalige Gesellschafter (also rechtsgrundlos) geleistet werden, hat der Bun-
desfinanzhof mit Urteil vom 29.4.2008 (Aktenzeichen I R 67/06, HFR 2008, 944) bejaht. In
der Begriindung wird dazu ausgefiihrt, dass es auch unbeachtlich ist, ob durch die Zahlung
ein Erstattungsanspruch (aufgrund ungerechtfertigter Bereicherung) entstanden ist. Ein
solcher Anspruch ist nach Auffassung des Bundesfinanzhofs erfolgsneutral zu behandeln und
daher nicht geeignet, die Vermdgensminderung durch die verdeckte Gewinnausschiittung
auszugleichen. Ebenso wenig setze die verdeckte Gewinnausschiittung subjektive Handlungs-
erfordernisse (also eine bestimmte Ausschiittungsabsicht) voraus. Auch die Kenntnis der
Anteilseigner von der Auszahlung (oder gar das Einversténdnis mit dieser) ist nicht erforder-
lich. Es genligt fiir die Zurechnung der Auszahlung allein die Organstellung des Geschaftsfiih-
rers.

Zu d) Verdeckte Gewinnausschiittungen auch bei irrtiimlicher Annahme einer ver-
traglichen Leistungspflicht und Zahlung an ehemaligen Gesellschafter

Die Frage, ob auch solche Zahlungen zu einer verdeckten Gewinnausschiittung fiihren, die in
der irrtimlichen Annahme einer vertraglichen Leistungspflicht an ehemalige Gesellschafter ge-
leistet werden, hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 29.4.2008 (Aktenzeichen I R 67/06,
DStR 2008, 1530) bejaht. Dies gelte zumindest fiir die Falle, in denen die Begriindung der
(vermeintlichen) Leistungspflicht als verdeckte Gewinnausschiittung zu beurteilen ware.

Im Streitfall hatte ein Geschaftsfihrer rund 2,9 Mio. DM irrtlimlich an die ehemalige Allein-
Gesellschafterin Gberwiesen und diesen Betrag dann — nach Erkennen des Irrtums — zuriickge-
fordert.

49



KREMER
HAMBOKER
BODDENBERG

WIRTSCHAFTSPRUFER
STEUERBERATER

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs soll der Annahme einer verdeckten Gewinnausschiittung
auch nicht entgegenstehen, dass durch die Zahlung ein entsprechender Erstattungsan-
spruch (auf Grund ungerechtfertigter Bereicherung) entstanden ist. Ein solcher Anspruch ist
nach Auffassung des Gerichts nicht geeignet, die Vermdgensminderung durch die verdeckte
Gewinnausschiittung auszugleichen. Ebenso wenig setze eine verdeckte Gewinnausschiittung
weder eine bestimmte Ausschiittungsabsicht noch eine Einigung zwischen Gesellschafter
und Gesellschaft tiber die ,verdeckte® Zuwendung voraus. Auch die Kenntnis der Anteilseigner
von der Auszahlung (oder gar das Einverstéandnis mit dieser) sei nicht erforderlich. Vielmehr
solle fiir die Zurechnung der Auszahlung allein die Organstellung des Geschéftsfiihrers ausrei-
chend sein.

Hinweis:

Das Urteil verdeutlicht, dass in der Praxis jegliche Zahlung auch an ehemalige Gesellschafter kritisch zu
prifen ist. Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs komme es weder auf eine bestimmte Ausschiittungsab-
sicht noch auf eine Einigung zwischen Gesellschaft und Gesellschafter lber die ,verdeckte™ Zuwendung
und noch nicht einmal auf eine endgiiltige Vermdgensminderung bei der leistenden GmbH an. Denn ent-
sprechend der Rechtsprechung zur (Wieder-)Einlage erhaltener verdeckter Gewinnausschiittungen durch
die begiinstigten Gesellschafter, die nicht zu einer Riickgdngigmachung der verdeckten Gewinnausschiit-
tung fiihren kann, verneint der Bundesfinanzhof hier den Ausgleich der Vermdgensminderung durch die
Entstehung eines zivilrechtlichen Erstattungsanspruchs.

Mit freundlichen GriiBen

Robert Kremer Michael Hambdoker Josef Boddenberg
Steuerberater Steuerberater Wirtschaftsprifer / Steuerberater

50



	Mandanten-Rundschreiben  6-7/2008  
	Für alle Steuerpflichtigen 
	 
	Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
	Für Unternehmer und Freiberufler 
	Für Personengesellschaften 
	 
	Für Bezieher von Kapitaleinkünften 
	Für Hauseigentümer 
	Für GmbH-Gesellschafter  
	und GmbH-Geschäftsführer 


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


